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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordnete 
Sevim Dağdelen 
(DIE LINKE.) 

Wie vielen Journalisten (bitte nach Medien auf-
schlüsseln) wurde basierend auf den Erkenntnis-
sen der Sicherheitsbehörden (bitte nach Behörden 
und Begründungen aufschlüsseln) während des 
G20-Gipfels in Hamburg eine Presseakkreditie-
rung verweigert bzw. nachträglich die Presseak-
kreditierung entzogen, und inwiefern kann die 
Bundesregierung ausschließen, dass Akkreditie-
rungsdaten von Pressevertretern im Vorfeld des 
G20-Gipfels von deutschen Sicherheitsbehörden 
auch an „Nachrichtendienste autoritärer Regime 
übermittelt worden“ sind, darunter die der  
Journalisten Chris Grodotzki von „SPIEGEL 
ONLINE“ und Björn Kietzmann von der Foto-
agentur action Press gmbh & co.kg an türkische 
Sicherheitsbehörden (www.tagesschau.de/inland/ 
gzwanzig-journalisten-109.html)? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 18. Juli 2017 

Keiner der Anträge auf Akkreditierung, die die Bundesregierung bis zum 
Akkreditierungsschluss am 23. Juni 2017 erreicht haben, ist aus Sicher-
heitsgründen abgelehnt worden. 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden bezüglich 32 Medienvertretern Si-
cherheitsbedenken. Diese Bedenken mussten vom Bundespresseamt 
ernst genommen werden und hatten demnach Einfluss auf die bereits er-
teilten Akkreditierungen. Das Bundespresseamt entschied daher, auf 
Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Personen 
die Akkreditierung zu entziehen. Eine Aufschlüsselung nach den Grün-
den des jeweiligen Akkreditierungsentzugs kann hier aus Gründen des 
Persönlichkeitsschutzes nicht erfolgen. Tatsächlich wurde dann neun 
Medienvertretern die Akkreditierung entzogen. Die übrigen 23 Medien-
vertreter sind im Weiteren nicht mehr am Medienzentrum erschienen. 

Die Sicherheitsbedenken resultierten ausschließlich aus eigenen Er-
kenntnissen deutscher Behörden. 
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2. Abgeordnete 
Ulla Jelpke 
(DIE LINKE.) 

Aufgrund welcher Erkenntnisse wurde nach 
Kenntnis der Bundesregierung bei wie vielen 
beim G20-Treffen in Hamburg bereits akkredi-
tierten Medienvertreterinnen und Medienvertre-
tern die Akkreditierung nach Beginn des Gipfels 
wieder zurückgezogen (bitte aufschlüsseln nach 
Gründen des Akkreditierungsentzugs)? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 18. Juli 2017 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden bezüglich 32 Medienvertretern Si-
cherheitsbedenken, die ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deut-
scher Behörden resultierten. Diese Bedenken mussten vom Bundespres-
seamt ernst genommen werden und hatten demnach Einfluss auf die be-
reits erteilten Akkreditierungen. Das Bundespresseamt entschied daher, 
auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Per-
sonen die Akkreditierung zu entziehen. Tatsächlich wurde dann neun 
Medienvertretern die Akkreditierung entzogen. Die übrigen 23 Medien-
vertreter sind im Weiteren nicht mehr am Medienzentrum erschienen. 

Eine Aufschlüsselung nach den Gründen des jeweiligen Akkreditie-
rungsentzugs kann hier aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht 
erfolgen. 

 
3. Abgeordneter 

Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) 

Hat die Bundesregierung durch Einflussnahme  
oder eigene Entscheidung dazu beigetragen, dass 
der G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden hat? 

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Monika Grütters, 
vom 18. Juli 2017 

Die Wahl auf Hamburg als G20-Gipfelort fiel aufgrund einer Entschei-
dung der Bundeskanzlerin in Abstimmung mit dem Ersten Bürgermeis-
ter der Stadt Hamburg. 
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4. Abgeordneter 
Jan Korte 
(DIE LINKE.) 

Wie vielen für den G20-Gipfel akkreditierten 
Journalistinnen und Journalisten ist diese Akkre-
ditierung kurzfristig vor bzw. beim Gipfel in 
Hamburg entzogen worden (bitte aufschlüsseln 
nach Datum, Gründen dafür und jeweils die Ent-
ziehung veranlassende Stelle), und inwieweit wa-
ren diese Maßnahmen nach Auffassung der Bun-
desregierung mit der Pressefreiheit und der Frei-
heit der Berichterstattung nach Artikel 5 des 
Grundgesetzes vereinbar? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 17. Juli 2017 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden bezüglich 32 Medienvertretern Si-
cherheitsbedenken, die ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deut-
scher Behörden resultierten. Diese Bedenken mussten vom Bundespres-
seamt ernst genommen werden und hatten demnach Einfluss auf die be-
reits erteilten Akkreditierungen. Das Bundespresseamt entschied daher, 
auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Per-
sonen die Akkreditierung zu entziehen. Tatsächlich wurde dann neun 
Medienvertretern die Akkreditierung entzogen. Dies geschah am Frei-
tag, dem 7. Juli 2017, und am Samstag, dem 8. Juli 2017. Die übrigen 
23 Medienvertreter sind im Weiteren nicht mehr am Medienzentrum er-
schienen. Die Entziehung der Akkreditierung aufgrund von sicherheits-
relevanten Erkenntnissen stellt eine verfassungsmäßige Konkretisierung 
der Grundrechtschranken dar. 

 
5. Abgeordneter 

Dr. Konstantin von 
Notz 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Auf welcher Rechtsgrundlage wurde für die Si-
cherheitsüberprüfungen, die zur nachträglichen 
Einziehung bereits erteilter Presseakkreditierun-
gen zum G20-Gipfel in Hamburg führten, auf 
welche Datenbanken und sonstigen Informations-
quellen zugegriffen (bitte jeweils einzeln auf-
schlüsseln)? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens des Bundespresse-
amts zum G20-Gipfel in Hamburg erfolgte unter Beachtung des gelten-
den Datenschutzrechts. Das Akkreditierungsverfahren ist ein zweistufi-
ges Verfahren, das aus der Überprüfung der Journalisteneigenschaft und 
einer Sicherheitsüberprüfung besteht. Mit dem Einreichen des Antrags 
erklärte jeder Journalist ausdrücklich seine Einwilligung in die Erhe-
bung, Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten zum Zwecke der Si-
cherheitsüberprüfung. 

Die Sicherheitsüberprüfung erfolgte ausschließlich durch Zugriff auf 
Datenbanken und Informationsquellen von Sicherheitsbehörden aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 4 –  Drucksache 18/13156 

6. Abgeordnete 
Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Weise war die Bundesregierung in das 
Verfahren zum Entzug der G20-Akkreditierun-
gen von insgesamt 32 Journalistinnen und Jour-
nalisten eingebunden, und welche Bundesmini-
sterien, inländische oder ausländische Geheim-
dienste und Bundesbehörden waren an diesem 
Vorgang beteiligt? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden (Bundesinnenministerium mit Bun-
deskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz) bezüglich 
32 Medienvertretern Sicherheitsbedenken, die ausschließlich aus eige-
nen Erkenntnissen deutscher Behörden resultierten. Diese Bedenken 
mussten vom Bundespresseamt ernst genommen werden und hatten 
demnach Einfluss auf die bereits erteilten Akkreditierungen. Das Bun-
despresseamt entschied daher, auf Anraten und in Absprache mit dem 
Bundeskriminalamt, diesen Personen die Akkreditierung zu entziehen. 
Tatsächlich wurde dann neun Medienvertretern die Akkreditierung ent-
zogen. Die übrigen 23 Medienvertreter sind im Weiteren nicht mehr am 
Medienzentrum erschienen. 

Das Bundeskriminalamt hat in Umsetzung dieser Entscheidung die Na-
men der 32 Medienvertreter an die Zugangskontrollstellen übermittelt. 

 
7. Abgeordnete 

Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Aufgrund welcher Kriterien oder Informationen 
wurde Journalistinnen und Journalisten die Ak-
kreditierung entzogen, und warum wurde die 
Sachlage plötzlich anders bewertet? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Gewichtige zusätzliche sicherheitsrelevante Erkenntnisse und die Ge-
samtbeurteilung der aktuellen Entwicklungen der Gipfelsituation durch 
die Sicherheitsbehörden führten am Donnerstag, dem 6. Juli 2017, und 
am Freitag, dem 7. Juli 2017, zu einer Neubewertung mit dem Ergebnis, 
in 32 Fällen die Akkreditierung nachträglich zu entziehen. Im Übrigen 
wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 
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8. Abgeordnete 
Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie werden und wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung datenschutzrechtliche Aspekte bei 
dem Verfahren sichergestellt, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Liste offenbar für wei-
tere Personen frei einsehbar war, gefilmt werden 
konnte und deren Kopien nach Verwendung 
durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
nicht vernichtet wurden, und auf welcher verfas-
sungsrechtlichen Grundlage wurde Journalistin-
nen und Journalisten die Akkreditierung entzo-
gen? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Die Durchführung des in der Antwort zu Frage 6 beschriebenen Akkre-
ditierungsverfahrens erfolgt unter Beachtung des geltenden Daten-
schutzrechts. Mit dem Einreichen des Antrags erklärt jeder Journalist 
ausdrücklich seine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und 
Übermittlung seiner Daten zum Zwecke der Sicherheitsüberprüfung. In-
wieweit es bei den Zugangskontrollen vor dem Pressezentrum durch die 
Sicherheitsbehörden zu Defiziten bei der Einhaltung von Datenschutz-
vorschriften kam, wird gegenwärtig überprüft. Die Entziehung der Ak-
kreditierung aufgrund von sicherheitsrelevanten Erkenntnissen stellt 
eine verfassungsmäßige Konkretisierung der Grundrechtsschranken dar. 

 
9. Abgeordnete 

Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Informationen gelten als „sicherheitsrele-
vante Erkenntnisse“, die zu dem Entzug der Ak-
kreditierung führten, und welche Behörde stellte 
nach Kenntnis der Bundesregierung die Liste der 
Journalistinnen und Journalisten zusammen, de-
nen die Akkreditierung entzogen wurde? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Eine Aufschlüsselung nach den Gründen des jeweiligen Akkreditie-
rungsentzugs kann hier aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht 
erfolgen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 
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10. Abgeordneter 
Manuel Sarrazin 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Aus welchen Gründen wurden Journalistinnen 
und Journalisten während des G20-Gipfels die 
Presseakkreditierung entzogen, und nach wel-
chem Verfahren sind Journalistinnen und Journa-
listen vorab auf sogenannte „Sperrlisten“ gesetzt 
worden, was teilweise zum Entzug der Presseak-
kreditierung führte? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 18. Juli 2017 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden bezüglich 32 Medienvertretern Si-
cherheitsbedenken, die ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deut-
scher Behörden resultierten. Diese Bedenken mussten vom Bundespres-
seamt ernst genommen werden und hatten demnach Einfluss auf die be-
reits erteilten Akkreditierungen. Das Bundespresseamt entschied daher, 
auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Per-
sonen die Akkreditierung zu entziehen. Eine Aufschlüsselung nach den 
Gründen des jeweiligen Akkreditierungsentzugs kann hier aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes nicht erfolgen. Tatsächlich wurde dann neun 
Medienvertretern die Akkreditierung entzogen. 

Die übrigen 23 Medienvertreter sind im Weiteren nicht mehr am Medi-
enzentrum erschienen. 

Das Bundeskriminalamt hat in Umsetzung dieser Entscheidung die Na-
men der 32 Medienvertreter an die Zugangskontrollstellen übermittelt. 

 
11. Abgeordneter 

Hans-Christian 
Ströbele 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Was teilt die Bundesregierung über die Gründe, 
Hinweisquellen und Zahl der – angeblich bis zu 
80 – Journalisten mit, denen sie die Akkreditie-
rung für den Hamburger G20-Gipfel kurzfristig 
entzog bzw. nicht erteilte, sowie kopierte Listen 
mit deren für Dritte einsehbaren Namen, die sie 
an Polizisten verteilen ließ (vgl. ZEIT ONLINE 
11. Juli 2017), und inwieweit stammen die zu-
grunde liegenden Warnhinweise auf die Betroffe-
nen tatsächlich von einer ausländischen Sicher-
heitsbehörde wie dem türkischen Geheimdienst 
(vgl. ZEIT ONLINE, a. a. O.), welcher mehr-
fach – u. a. am 28. April 2017 – Listen vermeint-
lich Verdächtiger an Vertreter der Bundesregie-
rung übergab (vgl. DIE WELT, 27. Juni 2017; 
BERLINER MORGENPOST, 20. Juni 2017: 
40 Seiten mit 72 Personen)? 

Antwort des Staatssekretärs Steffen Seibert 
vom 20. Juli 2017 

Zwischen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens und Beginn des Gipfels 
benannten die Sicherheitsbehörden aus dem Geschäftsbereich des Bun-
desinnenministeriums bezüglich 32 Medienvertretern Sicherheitsbeden-
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ken, die ausschließlich aus Erkenntnissen deutscher Behörden resultier-
ten. Diese Bedenken mussten vom Bundespresseamt ernst genommen 
werden und hatten demnach Einfluss auf die bereits erteilten Akkredi-
tierungen. Das Bundespresseamt entschied daher auf Anraten und in Ab-
sprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Personen die Akkreditie-
rung zu entziehen. Tatsächlich wurde dann neun Medienvertretern die 
Akkreditierung entzogen. Die übrigen 23 Medienvertreter sind im Wei-
teren nicht mehr am Medienzentrum erschienen. 

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

12. Abgeordnete 
Ulla Jelpke 
(DIE LINKE.) 

Wann ist mit einer Wiederaufnahme der Bearbei-
tung von Visumanträgen afghanischer Staatsbür-
ger in Kabul oder an anderen Orten (etwa in 
Masar-e Sharif, in Pakistan oder in Berlin – bitte 
auf die einzelnen Optionen an verschiedenen Or-
ten gesondert eingehen) zu rechnen (bitte ausfüh-
ren), und was unternimmt die Bundesregierung 
insbesondere (z. B. durch Errichtung einer provi-
sorischen Visastelle, durch Bearbeitung außer-
halb Afghanistans und Visaerteilung durch Visa-
stellen anderer EU-Mitgliedstaaten usw.), um in 
Fällen der besonderen Eilbedürftigkeit jetzt schon 
im Einzelfall Visa erteilen zu können, etwa an Fa-
milienangehörige, bei denen der Nachzugsan-
spruch mit Erreichen des 18. Lebensjahrs der in 
Deutschland lebenden anerkannten unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge unwiderruflich verlo-
ren zu gehen droht, oder an so genannte Orts-
kräfte, denen aufgrund ihrer Gefährdung in Af-
ghanistan eigentlich schnellstmöglich die Aus-
reise nach Deutschland und Aufnahme nach § 22 
des Aufenthaltsgesetzes ermöglicht werden sollte 
(bitte darlegen)? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 14. Juli 2017 

Die Visastelle und Konsularabteilung der Deutschen Botschaft Kabul 
bleiben aufgrund des Bombenanschlags vom 31. Mai 2017 für unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Aktuelle Hinweise zum Visumverfahren wer-
den auf der Webseite der Deutschen Botschaft Kabul (www. 
kabul.diplo.de) veröffentlicht. 

Antragsteller aus Afghanistan können seit dem 13. Juli 2017 neue An-
träge auf ein Schengen-Visum mit Hauptreiseziel Deutschland an den 
deutschen Auslandsvertretungen in Neu Delhi, Dubai oder Istanbul stel-
len. 
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Ferner können Antragstellerinnen und Antragsteller seit dem 13. Juli 
2017 Terminwünsche zur Beantragung von nationalen Visa an den deut-
schen Botschaften Neu Delhi oder Islamabad auf der Webseite der Deut-
schen Botschaft Kabul registrieren. In Fällen der besonderen Eilbedürf-
tigkeit werden schon jetzt Sondertermine an den Auslandsvertretungen 
der Region zur Antragstellung vergeben. Das gilt etwa für den Nachzug 
zu bald volljährig werdenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
sowie für das Ortskräfteverfahren. 

Das Auswärtige Amt hat ein EU-Mitgliedsland zudem um Prüfung zur 
Übernahme einer Schengen-Vertretung für bestimmte dringende Diplo-
matenvisa gebeten. Eine Antwort steht noch aus. Ein weiteres EU-Mit-
gliedsland hatte eine entsprechende Anfrage abgelehnt. Eine Annahme 
dieser oder anderer Visumanträge durch das Generalkonsulat Masar-e 
Sharif ist ausgeschlossen. Das Generalkonsulat ist seit dem Anschlag 
Ende 2016 im Camp der Bundeswehr untergebracht. Ein regulärer Be-
sucherverkehr mit afghanischen Antragstellern ist dort nicht möglich. 
Das Generalkonsulat verfügt zudem über keine Infrastruktur zur Visum-
antragsbearbeitung, die auch in der Vergangenheit ausschließlich in Ka-
bul stattfand. 

 
13. Abgeordneter 

Tom Koenigs 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Auswirkungen ergeben sich aus Sicht der 
Bundesregierung aus der jüngst von der General-
versammlung der Vereinten Nationen beschlosse-
nen Kürzung des Budgets für Friedensmissionen 
(bitte einzeln nach Missionen aufschlüsseln), und 
trifft es zu, dass sich die Bundesregierung (ggf. 
im Rahmen der Europäischen Union) in den Ver-
handlungen in New York ebenfalls für Kürzun-
gen eingesetzt hat (www.dw.com/de/un-weniger- 
geld-f%C3%BCr-blauhelme/a-39501329)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Rainer Sontowski 
vom 18. Juli 2017 

Die Haushalte der einzelnen Friedensmissionen werden jeweils für ein 
Jahr von Juli bis zum darauffolgenden Juni verabschiedet. 

Am 30. Juni 2017 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen die Einzelhaushalte der derzeit 14 Friedensmissionen und der da-
zugehörigen Unterstützungsfunktionen, inklusive in den Hauptquartie-
ren in New York und Genf sowie den Logistikzentren Brindisi und 
Entebbe. Die Gesamtsumme des vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 gel-
tenden Haushalts beträgt 7,3 Mrd. US-Dollar. 

Trotz durchweg schwieriger Verhandlungen ist das Ergebnis der dies-
jährigen Verhandlungen aus Sicht der Bundesregierung weitestgehend 
zufriedenstellend. Für die Bundesregierung prioritäre Kostenpunkte wie 
die Finanzierung in den verschiedenen Mandaten vorgesehener Stellen 
im Menschenrechtsbereich wurden durchgesetzt. 
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Im Rahmen der Position der Europäischen Union (EU) hat sich die Bun-
desregierung nach umfassenden Konsultationen u. a. mit dem Sekreta-
riat der Vereinten Nationen und den deutschen Botschaften vor Ort für 
Einsparungen eingesetzt, wenn sie ausgerichtet an Kriterien der Moder-
nisierung, Effizienz und Effektivität erfolgten. 

Im Gesamtbild liegt die diesjährige Einigung nur knapp unterhalb der 
ursprünglichen Verhandlungsposition der EU. 

Die letztlich beschlossene Gesamtsumme von 7,3 Mrd. US-Dollar liegt 
ca. 8,4 Prozent unterhalb des anfänglichen Vorschlags des Generalsek-
retärs der Vereinten Nationen António Guterres. Dieser hatte einen Vor-
schlag von 7,97 Mrd. US-Dollar vorgelegt. Das Haushaltsprüfgremium 
ACABQ (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Ques-
tions) hatte demgegenüber Minderausgaben in Höhe von 413 Mio. US-
Dollar, mithin ein Haushaltsvolumen von 7,56 Mrd. US-Dollar, empfoh-
len. 

Diese Art der Kompromissfindung liegt im Rahmen der Erfahrungen aus 
den letzten Jahren. Die Friedensmissionen der Vereinten Nationen sind 
zur Erfüllung ihrer Kernmandate vergleichbar mit den Vorjahren und im 
Rahmen des Haushaltsprozesses der Vereinten Nationen adäquat ausge-
stattet. 

Die Budgets der einzelnen Missionen ergeben sich aus der anliegenden 
Tabelle. 
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Auswärtiges Amt 

 

14. Abgeordneter 
Özcan Mutlu 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele deutsche Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger bzw. deutsch-türkische Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger sind seit dem 15. Juli 2016 in 
der Türkei insgesamt in Polizeigewahrsam bzw. 
Haft genommen worden (bitte jeweils Grund für 
die Verhaftung angeben), und bei wie vielen der 
Inhaftierten ist eine regelmäßige konsularische 
Betreuung, die völkerrechtlich zugesichert ist, ge-
währleistet? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 17. Juli 2017 

Der Bundesregierung sind insgesamt 22 Fälle von deutschen Staatsan-
gehörigen sowie Personen mit deutscher und türkischer Staatsangehö-
rigkeit bekannt geworden, die in der Türkei seit dem 15. Juli 2016 in 
sachlichem Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch in Po-
lizeigewahrsam bzw. Haft genommen wurden. 13 Betroffene wurden 
zwischenzeitlich wieder aus der Haft entlassen. 

Regelmäßige konsularische Betreuung ist bei allen Inhaftierten gewähr-
leistet, soweit hierauf ein völkerrechtlicher Anspruch besteht, in einzel-
nen Fällen auch darüber hinaus. 
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15. Abgeordneter 
Markus Tressel 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Verkehrsverstöße (bitte nach unter-
schiedlichen Arten auflisten) von deutschen Dip-
lomatinnen und Diplomaten im Ausland und ent-
sprechende Strafgelder wurden jeweils in den 
Jahren von 2014 bis 2016 registriert? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 14. Juli 2017 

Das Auswärtige Amt erfasst weder Verkehrsverstöße von deutschen 
Diplomatinnen und Diplomaten im Ausland noch von ihnen beglichene 
Bußgelder systematisch. 

Das Auswärtige Amt weist alle entsandten Beschäftigten an den Aus-
landsvertretungen regelmäßig darauf hin, dass sie ungeachtet ihrer ge-
sandtschaftsrechtlichen Immunitäten verpflichtet sind, die im Emp-
fangsstaat geltende Rechtsordnung einschließlich der Straßenverkehrs-
regeln zu respektieren. Ebenso weist das Auswärtige Amt regelmäßig 
darauf hin, dass Verkehrsstraftaten nach deutschem Recht strafbar sind 
und eine Strafverfolgung gegen deutsche Diplomatinnen und Diploma-
ten auch bei Auslandstaten in Deutschland erfolgt (vgl. § 5 Num-
mer 12 des Strafgesetzbuchs). 

Das Auswärtige Amt hat alle Beschäftigten der Auslandsvertretungen 
angewiesen, die örtlichen Straßenverkehrsregeln zu beachten, und da-
rauf hingewiesen, dass Verstöße dienstrechtlich verfolgt werden können. 
Die Entsandten sind angewiesen, berechtigte Bußgeldbescheide zu be-
zahlen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

16. Abgeordnete 
Inge Höger 
(DIE LINKE.) 

Welche Drohnen (unbemannte Luft- oder Unter-
wasserfahrzeuge) haben Bundesbehörden (auch 
Bundeswehr) für die Zeit um den G20-Gipfel in 
Hamburg vorgehalten, um diese (auch in Amts-
hilfe für andere Bundes- oder Landesbehörden) bei 
Bedarf oder ständig einzusetzen (bitte für jede Be-
hörde einzeln darstellen), und zu welchen Anläs-
sen wurden diese Drohnen jeweils eingesetzt (bitte 
außer dem jeweiligen Luft- oder Unterwasserfahr-
zeug auch die federführende Behörde benennen)? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 20. Juli 2017 

Folgende Bundesbehörden haben für die Zeit um den G20-Gipfel Droh-
nen in Hamburg vorgehalten und eingesetzt: 

• Bundeskriminalamt (BKA) 
• Bundespolizei (BPOL) 
• Bundeswehr (Bw). 
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Das BKA hat während des G20-Gipfels mehrfach Drohnen (Typ 
Quadrocopter) im eigenen Zuständigkeitsbereich, zur Unterstützung von 
Durchsuchungsmaßnahmen zum Schutz von Mitgliedern der Verfas-
sungsorgane, eingesetzt. 

Die BPOL hat während des G20-Gipfels mehrfach Drohnen (Typ 
Quadrocopter) im eigenen Zuständigkeitsbereich, zur Überwachung von 
Bahnanlagen, sowie zur Unterstützung des BKA bei Durchsuchungs-
maßnahmen eingesetzt. Darüber hinaus wurde eine baugleiche Drohne 
der Deutschen Bahn AG unter Aufsicht der BPOL im eigenen Zustän-
digkeitsbereich zum Einsatz gebracht. 

Die Bw hat auf Ersuchen der Freien und Hansestadt Hamburg im Rah-
men der Amtshilfe für den G20-Gipfel Unterwasserdrohnen vom Typ 
Remus 100 bereitgestellt. Diese wurden eingesetzt, um großflächiges 
Grundabsuchen, Absuchen von Uferbereichen und Teilen der Spund-
wände nach Kampfmitteln und unkonventionellen Spreng- und Brand-
vorrichtungen im Bereich der Elbe und der Alster durchzuführen. 

 
17. Abgeordnete 

Inge Höger 
(DIE LINKE.) 

Gegen wie viele Personen haben die Bundespoli-
zei bzw. die mit Grenzkontrollen beauftragten 
Länderpolizeien bei den Grenzkontrollen zum 
G20-Gipfel nach Kenntnis der Bundesregierung 
Maßnahmen eingeleitet (bitte ausweisen nach der 
Zahl von Personen, die zurückgewiesen, festge-
nommen, als unerlaubt eingereist oder unerlaubt 
aufhältig festgestellt wurden), und wie viele der 
Zurückweisungen oder Festnahmen erfolgten im 
direkten Zusammenhang mit dem G20-Gipfel, 
etwa um Anreisen der Personen zum Protest nach 
Hamburg zu verhindern? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 20. Juli 2017 

Im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen an 
den Binnengrenzen aus Anlass des diesjährigen G20-Gipfels in Ham-
burg sind 834 Zurückweisungen, davon 62 Zurückweisungen mit Bezug 
zum G20-Gipfel, erfolgt. Zudem sind 1 109 Personen vorläufig festge-
nommen worden; darunter keine Festnahmen mit Bezug zum G20-Gip-
fel. Insgesamt waren 4 546 unerlaubte Einreisen und 1 579 unerlaubte 
Aufenthalte zu verzeichnen. 

 
18. Abgeordnete 

Ulla Jelpke 
(DIE LINKE.) 

Inwieweit wird das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge davon absehen, in Italien anerkannte 
international Schutzberechtigte auf Italien – oder 
auch andere EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn und 
Bulgarien – zu verweisen bzw. dorthin zu über-
stellen, vor dem Hintergrund, dass mehrere Ver-
waltungsgerichte angesichts der diesbezüglichen 
Vorlageentscheidungen für den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) durch das Bundesverwal-
tungsgericht 1 C 26.16, 27. Juni 2017) bzw. durch 
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den Baden-Württembergischen Verwaltungsge-
richtshof (A 11 S 2151/16, 15. März 2017) ent-
schieden haben, solche Überstellungen bis zur 
Entscheidung des EuGH vorläufig auszusetzen, 
weil die Erfolgsaussichten zumindest als offen 
betrachtet werden müssen (z. B. VG Hannover, 
4 B 7490/16, 28. Juni 2017; VG Sigmaringen, 
A 1 K 2195/17, 1. Juni 2017, bitte begründen), 
und wie werden Rücküberstellungen nach Italien, 
das im ersten Quartal 2017 bei Ersuchen und 
Überstellungen aus Deutschland an erster Stelle 
stand (vgl. Bundestagsdrucksache 18/12623, Ant-
worten zu den Fragen 5a und 5c gerechtfertigt an-
gesichts der aktuellen Überforderungen Italiens 
bei der Aufnahme Geflüchteter (bitte begrün-
den)? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 17. Juli 2017 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass Personen, die internatio-
nalen Schutz in einem anderen EU-Mitgliedstaat erhalten haben, grund-
sätzlich in dieses Land zurückgeführt werden können. Ihre in Deutsch-
land gestellten Asylanträge sind nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des 
Asylgesetzes (AsylG) unzulässig. 

Im Hinblick auf die zitierten Vorlageentscheidungen für den EuGH trifft 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit dem 30. Mai 2017 
entsprechende Vorkehrungen, dass in diesen Fällen eine Aufenthaltsbe-
endigung erst nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts möglich ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die Entscheidung 
des EuGH im gerichtlichen Hauptsacheverfahren ggf. noch berücksich-
tigt werden kann. 

Die aktuelle nationale Rechtsprechung geht ganz überwiegend davon 
aus, dass Italien gegenüber Drittstaatsangehörigen, die dort einen Asyl-
antrag stellen, die Mindeststandards erfüllt und keine systemischen 
Mängel vorliegen (zuletzt bestätigt durch Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen – OVG NRW –, Urteil vom 18. Juli 2016, Az.: 13 A 
1859/14.A). Da es sich bei Italien um einen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union und somit um einen sicheren Drittstaat i. S. d. Artikels 16a 
Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) bzw. § 26a AsylG handelt, sei auf-
grund des diesen Vorschriften zugrunde liegenden normativen Verge-
wisserungskonzepts davon auszugehen, dass Italien die Anwendung der 
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) sicher-
stellt (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – C 411/10 und  
C-493; BVerwG, Beschluss vom 6. Juni 2014 – 10 B 35.14; OVG 
NRW, Urteil vom 18. Juli 2016, Az.: 13 A 1859/14.A). 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass Italien über ein im  
Wesentlichen ordnungsgemäßes, richtlinienkonformes Asyl- und Auf-
nahmeverfahren verfügt (vgl. auch Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg, Urteil vom 16. April 2014, Az.: A 11 S 1721/13;  
OVG Lüneburg, Urteil vom 25. Juni 2015, Az.: 11 LB 248/14; Ver- 
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waltungsgericht – VG – Ansbach, Beschluss vom 7. April 2016, Az.: 10 
L 155/16 A; VG Freiburg, Beschluss vom 21. April 2016, Az.: A 5 K 
3032/15). 

19. Abgeordneter 
Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass ange-
sichts der beim G20-Gipfel in Hamburg begange-
nen Straftaten die Zahl der Festnahmen angemes-
sen ist? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 17. Juli 2017 

Festnahmen aufgrund von Straftaten in Hamburg erfolgten in der Zu-
ständigkeit der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Bewertung von 
Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Landes obliegt ausschließlich 
den zuständigen Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg. 

 
20. Abgeordneter 

Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) 

Lagen der Bundesregierung vor Beginn des G20-
Gipfels in Hamburg Erkenntnisse vor, dass Auto-
nome vor allem aus Italien, der Schweiz, Grie-
chenland, den Niederlanden und aus Skandina-
vien zum G20-Gipfel nach Hamburg reisen woll-
ten? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 17. Juli 2017 

Ja, entsprechende Erkenntnisse lagen der Bundesregierung vor. Diese 
beruhten insbesondere auf einem Austausch des Bundeskriminalamtes, 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der Bundespolizei mit de-
ren jeweiligen europäischen Partnerbehörden. 

Hinweise zu Reiserouten wurden auch der Bundespolizei zur Verfügung 
gestellt. Hinsichtlich der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkon-
trollen an den Binnengrenzen ist zu berücksichtigen, dass Einreisever-
weigerungen bei Bürgern aus den Schengen-Staaten aufgrund der gel-
tenden Freizügigkeit nur unter engen rechtlichen und tatsächlichen Vo-
raussetzungen erfolgen dürfen. Soweit es rechtlich möglich war, wurde 
die Einreise mutmaßlicher Störer bzw. Gewalttäter unterbunden. 
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21. Abgeordneter 
Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Wer ist nach Informationen der Bundesregierung 
an dem vom EU Emergency Trust Fund for Af-
rica finanzierten Projekt Regional Operational 
Centre in support of the Khartoum Process and 
AU-Horn of Africa Initiative (ROCK, http://ec. 
europa.eu/europeaid/trust-fund-projects/regional- 
operational-centre-support-khartoum-process- 
and-au-horn-africa_fr) beteiligt (bitte nach Län-
dern und Organisationen aufschlüsseln), und in-
wiefern wurde die deutsche Beteiligung an dem 
Vorhaben zwischen den einzelnen Bundesmini-
sterien (insbesondere dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesmi-
nisterium des Innern) abgestimmt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 18. Juli 2017 

Das ROCK befindet sich derzeit noch im Planungsstadium. Das Projekt 
ist Teil des EU-Khartum-Prozesses und setzt eine Forderung der „Horn 
of Africa“-Initiative der Afrikanischen Union nach Stärkung der regio-
nalen Kooperation um. Es steht grundsätzlich allen am Khartum-Prozess 
und der „Horn of Africa“-Initiative beteiligten Ländern offen. 

Nach Kenntnis der Bundesregierung sind die Europäische Union, die In-
nenministerien der Länder Frankreich, Großbritannien, Italien und Spa-
nien am ROCK beteiligt. Neben den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten 
sollen auch Frontex (Europäische Agentur für die Grenz- und Küsten-
wache) und INTERPOL (internationale Polizeiorganisation) eingebun-
den werden. 

Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern befinden 
sich derzeit in der Abstimmung hinsichtlich einer Teilnahme am ROCK. 

 
22. Abgeordnete 

Lisa Paus 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie lauten die Anlagerichtlinien des Sonderver-
mögens „Versorgungsrücklage des Bundes“, und 
welche dieser Anlagen zur Finanzierung der Pen-
sionsverpflichtungen der 150 700 Versorgungs-
empfänger der ehemaligen Bundeseisenbahnen 
sowie für aktive Beamtinnen und Beamte – ge-
meint sind beispielsweise, aber nicht abschlie-
ßend, Beteiligungen, Anleihen, Aktien, Aktien-
fonds, Indexfonds, Exchange Traded Funds 
u. a. – enthalten Unternehmen, die mit der Explo-
ration, Gewinnung, dem Transport, der Verarbei-
tung, Verbrennung und/oder Verstromung fossi-
ler Brennstoffe (Kohle, Öl, Gas) bzw. dem Han-
del damit in Verbindung stehen (bitte Top-15-An-
lagen mit genauer namentlicher Bezeichnung und 
mit jeweils angelegtem Betrag in Euro auflisten, 
sofern darin mindestens ein entsprechendes Un-
ternehmen mit Kohle-Öl-Gas-Geschäft enthalten 
ist, sortiert nach höchstem Euro-Volumen)? 
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Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke 
vom 18. Juli 2017 

Die Mittel und Erträge der Versorgungsrücklage (VR) werden unter 
Wahrung der Anlagegrundsätze Sicherheit, Liquidität und Rendite in der 
Regel in handelbaren Schuldverschreibungen und Aktien angelegt. Zu 
den zulässigen Emittenten der Schuldverschreibungen gehören der 
Bund, die Länder, Staaten der Europäischen Währungsunion, supranati-
onale Organisationen sowie staatlich dominierte Förderbanken und In-
stitutionen mit öffentlichem Auftrag. Der Anteil an Aktien darf 20 Pro-
zent des Sondervermögens nicht übersteigen. Die Aktieninvestition er-
folgt im Rahmen einer passiven Anlagestrategie, bei der der EURO-
STOXX-50-Index repliziert wird.  

Im EURO-STOXX-50-Index sind aus der Branche „Öl und Gas“ (In-
dustry Classification Benchmark – „Oil & Gas“ –) die Unternehmen To-
tal S.A. und ENI S.p.A. enthalten. Aus der Branche „Versorger“ (In-
dustry Classification Benchmark – „Utilities“ –  sind die Unternehmen 
Iberdrola S.A., Enel S.p.A, Engie S.A. und E.ON SE enthalten. 

Der Anteil des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) am Gesamtvermö-
gen der VR des Bundes liegt bei etwa 19,81 Prozent. Die auf den Anteil 
des BEV entfallenden Marktwerte der im Portfolio der VR gehaltenen 
Aktien der genannten Unternehmen sind der folgenden Tabelle zu ent-
nehmen (Stand: 30. Juni 2017): 

    Anteil der Unter-
nehmen am Euro-
Stoxx-50 in % 

Wert der Unterneh-
men in den Aktien 
der VR Bund in 
Euro 

Wert der Unterneh-
men in den Aktien 
des Teilvermögens 
Bundeseisenbahn-
vermögen der VR 
Bund in Euro 

Öl und Gas Total 4,61 24.823.608 4.917.557 
  ENI 1,43 7.700.165 1.525.403 
Gesamt Öl und Gas   6,04 32.523.773 6.442.959 
          
Versorger Iberdrola 1,76 9.477.126 1.877.419 
  Enel 1,56 8.400.180 1.664.076 
  Engie 0,98 5.277.036 1.045.381 
  EON 0,77 4.146.243 821.371 
Gesamt Versorger   5,07 27.300.584 5.408.246 
          
Gesamt Öl und Gas 
plus Versorger 

  11,11 59.824.358 11.851.205 
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23. Abgeordnete 
Martina Renner 
(DIE LINKE.) 

In welchem Umfang und auf welcher Grundlage 
wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Zusammenhang mit dem G20-Treffen in Ham-
burg am 7. und 8. Juli 2017 Schnellfeuerwaffen 
von den Sicherheitskräften eingesetzt? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 17. Juli 2017 

Aussagen über die Bewaffnung der Einsatzkräfte und deren Einsatz im 
Zuständigkeitsbereich des Landes obliegen der Senatsverwaltung der 
Freien und Hansestadt Hamburg. 

Im Zusammenhang mit der polizeilichen Bewältigung des G20-Treffens 
in Hamburg führten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Bundes 
ihre dienstlich zugewiesenen Schusswaffen mit. Grundlage hierfür sind 
die einschlägigen polizeirechtlichen Regelungen des Bundes (Gesetz 
über die Bundespolizei – BPolG –, Gesetz über das Bundeskriminalamt 
und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizei-
lichen Angelegenheiten – BKAG –, Gesetz über den unmittelbaren 
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes – UZwG Bund – sowie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
des Bundesministers des Innern zum Gesetz über den unmittelbaren 
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes – UzwVwV-BMI –) sowie – im Fall der Unterstützung des Lan-
des – analoge Rechtsgrundlagen der Freien und Hansestadt Hamburg. Es 
kam zu keinem Gebrauch von Schusswaffen im Zuständigkeitsbereich 
der Bundespolizei oder des Bundeskriminalamtes. 

 
24. Abgeordnete 

Sabine 
Zimmermann 
(Zwickau) 
(DIE LINKE.) 

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung von 
dem von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft e. V. (DLRG) konstatierten anhaltenden 
Rückgang der Anzahl an Schwimmhallen in 
Deutschland (Pressemitteilung der DLRG vom 
1. Juni 2017), und welchen Handlungsbedarf 
sieht sie angesichts dessen im Hinblick auf den 
Erhalt der notwendigen Infrastruktur, um 
Schwimmen als Volkssport zu erhalten und die 
Schwimmfähigkeit der heranwachsenden Gene-
rationen sicherzustellen? 

Antwort des Staatssekretärs Hans-Georg Engelke 
vom 14. Juli 2017 

Der Bundesregierung liegen die Erkenntnisse über die Situation von 
Schwimmhallen in Deutschland vor, die sich aus dem „Bäderatlas“ für 
Deutschland der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. 
(DGfdB) ergeben. Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) war 
an der Konzeption, Planung und Begleitung während der Durchführung 
des Projektes „Bäderatlas“ für Deutschland beteiligt. 

Eine funktionsfähige Sportstätteninfrastruktur ist unerlässlich, um ge-
samtgesellschaftlichen Interessen Rechnung tragen zu können. Dies gilt 
auch und gerade für den Schwimmsport. Für den Erhalt und Ausbau der 
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Sportstätteninfrastruktur liegt die Zuständigkeit allerdings bei den Län-
dern. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

25. Abgeordnete 
Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten Maßnahmen hat das Bundes-
justizministerium seit Beginn des Abgasskandals 
vor fast zwei Jahren auf den Weg gebracht und 
auch tatsächlich umgesetzt, um sicherzustellen, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre 
Rechte gegenüber VOLKSWAGEN AG (VW) 
durchsetzen können (sie z. B. einfache Klage-
wege beschreiten können, Entschädigungen er-
halten, ihre Ansprüche nicht verjähren, rechts- 
verbindliche Zusagen wie Garantieerklärungen 
durch das Unternehmen erhalten für Umrüstung 
und etwaige Mängel, die sich daraus ergeben, und 
sie nicht schlechtergestellt werden als die Ver-
braucherinnen und Verbraucher in den USA), und 
welche Gespräche mit Vorstandsmitgliedern ha-
ben der Bundesminister oder ein Staatssekretär 
mit dem Unternehmen geführt (bitte Auflistung 
der durchgesetzten Maßnahmen und Gespräche 
mit Zeitangaben)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kelber 
vom 18. Juli 2017 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat seit 
Bekanntwerden der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen 
bei VW im September 2015 eine vollumfängliche und zügige Aufklä-
rung durch VW angemahnt. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat sich 
dafür eingesetzt, dass VW in diesem Zusammenhang auf die Einrede der 
Verjährung verzichtet. An dieser Initiative zum Schutz der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher war das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz maßgeblich beteiligt. Das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz setzt sich dafür ein, dass VW diese 
Verzichtserklärung über den zugesagten Zeitraum bis zum 31. Dezem-
ber 2017 hinaus verlängert. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 
1. Dezember 2016 einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Einfüh-
rung einer Musterfeststellungsklage vorgelegt und die Ressortbeteili-
gung eingeleitet. Ziel ist es, die zivilprozessuale Rechtsdurchsetzung 
insbesondere für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu vereinfa-
chen und zugleich einer missbräuchlichen Rechtsverfolgung vorzubeu-
gen. 
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Der Bundesminister und die Staatssekretäre des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz haben seit Bekanntwerden der Ver-
wendung unzulässiger Abschalteinrichtungen durch VW mit keinen 
Vorstandsmitgliedern von VW Termine anberaumt. Zu den verbraucher-
rechtlichen Fragestellungen standen das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur auch auf Staatssekretärsebene in regelmäßigem 
Kontakt. Dabei werden auch die Aufgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 
erörtert. 

 
26. Abgeordneter 

Dr. Konstantin von 
Notz 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Mit welchem Personal- und Organisationsumfang 
werden im Bundesamt für Justiz (BfJ) die An- 
erkennung und Aufsicht von Einrichtungen  
einer Regulierten Selbstregulierung nach § 3 Ab-
satz 6 bis 9 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
(NetzDG) bewerkstelligt, und in welchem Um-
fang müssen hierbei neue Planstellen geschaffen 
werden (bitte in Vollzeitäquivalenten, Besol-
dungs- bzw. Tarifstufen  angeben und jeweils für 
die Zeiträume bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
am 1. Oktober 2017, zur Umsetzungsfrist am 
1. Januar 2018, zur für Mitte 2018 angekündigten 
Entwicklung von Audits und Zertifizierung sowie 
darüber hinaus aufschlüsseln)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kelber 
vom 17. Juli 2017 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz erörtert 
mit dem BfJ laufend die notwendigen Schritte zum Vollzug des NetzDG. 
Ebenso führt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz einen Dialog mit Stellen, die als potenzielle Einrichtungen der 
Regulierten Selbstregulierung nach dem NetzDG in Betracht kommen. 

Der Umfang des entsprechenden Personalbedarfs hängt davon ab, ob 
und in welchem Umfang Einrichtungen eine Anerkennung als Einrich-
tung der Regulierten Selbstregulierung nach dem NetzDG beantragen 
werden. Der Bundesregierung liegen derzeit noch keine verbindlichen 
Informationen darüber vor, ob und in welchem Umfang Anbieter sozia-
ler Netzwerke, die von den Compliance-Vorgaben nach dem NetzDG 
erfasst sind, die Öffnungsklausel des § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buch-
stabe b NetzDG nutzen wollen. Daher kann noch nicht zuverlässig prog-
nostiziert werden, wie viele Anträge auf Anerkennung als Einrichtung 
der Regulierten Selbstregulierung beim BfJ gestellt werden. Dement-
sprechend lassen sich der Personalbedarf und Organisationsumfang, der 
für die erwähnten Aufgaben des BfJ nach dem NetzDG erforderlich 
wird, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig abschätzen. Den-
noch werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorbereitende personelle 
und organisatorische Maßnahmen getroffen, um ab Inkrafttreten des Ge-
setzes mit den erforderlichen Vorarbeiten beginnen zu können. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen 

27. Abgeordneter 
Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) 

In welcher Höhe und auf welcher rechtlichen 
Grundlage will die Bundesregierung die durch die 
Geschehnisse im Rahmen des G20-Gipfels in 
Hamburg geschädigten Geschäftsleute und Perso-
nen entschädigen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 18. Juli 2017 

Das Bundesministerium der Finanzen und die Freie und Hansestadt 
Hamburg haben unmittelbar nach dem G20-Gipfel mit den Arbeiten an 
einer Verwaltungsvereinbarung zur Entschädigung der Opfer der G20-
Ausschreitungen in Hamburg begonnen. Der Bund wird sich zur Hälfte 
an den entstehenden Ausgaben beteiligen. Über den beabsichtigten Ab-
schluss der Verwaltungsvereinbarung mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg wird der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
kurzfristig unterrichtet. 

Die (Mit-)Finanzierungskompetenz des Bundes wird auf die in der 
Staatspraxis anerkannte ungeschriebene Finanzierungskompetenz des 
Bundes aus der Natur der Sache unter dem Gesichtspunkt der gesamt-
staatlichen Repräsentation gestützt. Bei dem G20-Gipfel handelt es sich 
um eine für die Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland bedeut-
same Veranstaltung des Bundes, die er gemeinsam mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg ausgerichtet hat. 

 
28. Abgeordnete 

Sylvia Kotting-Uhl 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern sind Bundesmittel – zum Beispiel für 
die Pensionsversorgung – in Unternehmen inves-
tiert, die hierzulande oder in unseren Nachbar-
staaten Atomkraftwerke im Leistungsbetrieb be-
treiben (gegebenenfalls bitte insbesondere mit 
Angabe des jeweiligen Unternehmens und Invest-
mentumfangs)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 17. Juli 2017 

Bundesmittel werden auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben nach den 
jeweiligen ressortspezifischen Anlagerichtlinien angelegt. Die beige-
fügte Tabelle weist die Werte der direkt oder indirekt investierten Bun-
desmittel in Unternehmen aus, die Atomkraftwerke betreiben (Stichtag: 
31. Dezember 2016). Die Angaben sind im Rahmen einer Ressortab-
frage erhoben worden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufwand zur Beantwortung dieser 
Frage demjenigen zur Beantwortung einer „Kleinen Anfrage“ entsprach. 
Weitere Informationen zu den erfolgten Investitionen können im gege-
benen Fall die in der Tabelle genannten fachlich zuständigen Ressorts 
beisteuern. 
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Beteiligungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 
II A 8 – H 1323/17/10008     
2017/0592249 

Ressort Institution direkte Beteiligung indirekte Beteiligung 
Unternehmen Wert in € Fonds Wert in € 

Die Beauftragte 
der Bundesregie-
rung für Kultur 
und Medien 

Rundfunk-Orches-
ter und -Chöre 
gGmbH Berlin 

Engie S.A. 
(WKN A1A2KJ) 

68.339     

    Bilfinger SE 
(WKN A1R0TU) 

10.160     

  Rundfunk-Orches-
ter und -Chöre 
gGmbH Berlin 

    SPDR B.0-3Y. 
EUR.COB.ETF (WKN 
A1W3V1) 

44.625 

        DB X TRII-IBOXX EO 
H.Y.B.1-3 E 
INH.ANT.1DON (WKN 
DBX0PP) 

45.992 

  Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur 

    Spezialfondsanteile Stifter-
verband 

11.218 

  RIAS Berlin  
Kommission 

RWE AG 12.997     

    Engie S.A. 54.540     
        AllianzGI-Fonds Stiftungs-

fonds Wissenschaft 
104.443 

Bundesministe-
rium des Innern 

Versorgungsfonds 
des Bundes 1 

    Aktienfonds auf  
Eurostoxx 50 

14.403.034 

Bundesministe-
rium für Bildung 
und Forschung 

Deutsche Stiftung 
Friedensfor-
schung 

    Vermögensverwaltung 
DSF 

121.755 

  The German-Is-
raeli Foundation 
for Scientific  
Research and  
Development 
(GIF) 

    Crédit Suisse 442.149 

1 Für die Versorgungsrücklage wurden derartige indirekte Beteiligungen erst nach Inkrafttreten des VersRücklÄndG am 11. Januar 2017 
erworben. 

 
29. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Welche finanziellen Auswirkungen (volle Jahres-
wirkung im Vergleich zum Veranlagungszeit-
raum 2018) ergeben sich nach Schätzung der 
Bundesregierung aus einer Anhebung des Kinder-
geldes um 25 Euro pro Monat und Kind unter 
äquivalenter Anhebung des Kinderfreibetrages 
(bitte differenzieren nach Anhebung des Kinder-
geldes und des Kinderfreibetrages sowie Steuer-
arten unter Angabe der erforderlichen Höhe des 
Kinderfreibetrages), und welche Entlastungen 
entstehen hieraus, differenziert nach Einkom-
mensdezilen (bitte mit Nennung, auf welche 
Größe sich die Einkommensdezile beziehen)? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 18. Juli 2017 

Vorbemerkung 

Bei der Beantwortung der Fragen 29 bis 32 wurde – soweit nicht fiktive 
Eckwerte vorgegeben wurden – vom bereits gesetzlich normierten Ein-
kommensteuertarif für das Jahr 2018 mit folgenden Eckwerten ausge-
gangen: 

 Grundfreibetrag von 9 000 Euro bei 14 Prozent Eingangssteuersatz, 

 erste Progressionszone bis 13 996 Euro, dort Grenzsteuersatz von 
23,97 Prozent, 

 zweite Progressionszone bis 54 949 Euro, dort Grenzsteuersatz von 
42 Prozent, 

 erste Proportionalzone bis 260 532 Euro mit 42 Prozent, 

 zweite Proportionalzone ab 256 533 Euro mit Grenzsteuersatz 
45 Prozent. 

Soweit sich Fragen auf Kindergeld/Kinderfreibetrag beziehen, wurde 
ebenfalls von der für 2018 bereits geregelten Höhe des Kindergeldes 
nach Kinderzahl von monatlich 194/194/200/225 Euro und dem Kinder-
freibetrag in Höhe von jährlich 7 428 Euro ausgegangen. 

Antwort 

Eine fiktive Anhebung des Kindergeldes um 25 Euro pro Monat und 
Kind würde gegenüber dem geltenden Recht im Jahr 2018 nach Schät-
zung der Bundesregierung zu Kindergeldmehrausgaben von rund 
5,3 Mrd. Euro und zu Einkommensteuermehreinnahmen von rund 
1,1 Mrd. Euro führen. Insgesamt entstünden damit Kosten in Höhe von 
rund 4,2 Mrd. Euro jährlich. 

Bei einer prozentual gleichen Anhebung und unter Berücksichtigung der 
Teilbarkeit durch 12 ergäbe sich ein Kinderfreibetrag von 8 352 Euro 
pro Jahr. Die beschriebene fiktive Anhebung von Kinderfreibetrag und 
Kindergeld würde insgesamt zu Steuermindereinnahmen von rund 
5,6 Mrd. Euro jährlich führen. Darin wären jeweils rund 160 Mio. Euro 
Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer und beim Solidaritätszu-
schlag enthalten. 
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Die Verteilung der finanziellen Auswirkungen nach Einkommensdezi-
len ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Anhebung Kindergeld und Kinderfreibetrag 
Dezile des Einkommens nach 

§ 2 Abs. 4 EStG in Euro 
Finanzielle Auswirkungen in 

Mio. Euro 
bis 839 -111 
839 - 6.253 -106 
6.253 - 11.802 -155 
11.802 - 17.684 -251 
17.684 - 23.775 -320 
23.775 - 30.328 -404 
30.328 - 38.124 -503 
38.124 - 49.666 -646 
49.666 - 71.307 -871 
ab 71.307 -1.321 
Summe* -4.690 

* Abweichungen in den Summen durch Rundung.  
Die Entlastungswirkung bei der Verteilung auf die Dezile ist kleiner als die Gesamtwir-
kung von 5,6 Mrd. Euro, weil ein Teil der Kindergeldausgaben nicht bei den Steuer-
pflichtigen entsteht. 

 
30. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Welche finanziellen Auswirkungen (volle Jahres-
wirkung im Vergleich zum Veranlagungszeit-
raum 2018) ergeben sich nach Schätzung der 
Bundesregierung aus einer Anpassung des Tarifs 
der Einkommensteuer, bei der die zweite Progres-
sionszone sich bis zu einem versteuernden Ein-
kommen von 60 000 Euro mit einer Grenzbelas-
tung von 42 Prozent erstreckt (bitte differenzieren 
nach Steuerarten), und welche Entlastungen nach 
Einkommensdezilen ergeben sich nach Schät-
zung der Bundesregierung aus dieser Tarifanpas-
sung (bitte mit Nennung, auf welche Größe sich 
die Einkommensdezile beziehen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 18. Juli 2017 

Die in der Frage skizzierte fiktive Anpassung des Einkommensteuerta-
rifs für das Jahr 2018 würde nach Schätzung der Bundesregierung zu 
Steuermindereinnahmen in Höhe von rund 4,1 Mrd. Euro jährlich füh-
ren. Die darin enthaltenen Mindereinnahmen beim Solidaritätszuschlag 
betrügen rund 200 Mio. Euro. 
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Die Verteilung der finanziellen Auswirkungen nach Einkommensdezi-
len ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tarifvorschlag lt. Frage 30 
Dezile des Einkommens nach 

§ 2 Abs. 4 EStG in Euro 
Finanzielle Auswirkungen in 

Mio. Euro 
bis 839 0 
839 - 6.253 -1 
6.253 - 11.802 -2 
11.802 - 17.684 -6 
17.684 - 23.775 -37 
23.775 - 30.328 -114 
30.328 - 38.124 -244 
38.124 - 49.666 -460 
49.666 - 71.307 -913 
ab 71.307 -2.346 
Summe* -4.123 

* Abweichungen in den Summen durch Rundung 

 
31. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Welche Entlastungen nach Einkommensdezilen 
ergeben sich nach Schätzung der Bundesregie-
rung durch eine Anpassung des Tarifs der Ein-
kommensteuer, bei der die zweite Progressions-
zone sich bis zu einem versteuernden Einkommen 
von 60 000 Euro mit einer Grenzbelastung von 
42 Prozent erstreckt, der zweite Tarifeckwert mit 
einer Grenzbelastung von 23,97 Prozent derart 
verschoben wird, dass insgesamt die volle Jahres-
wirkung im Vergleich zum Veranlagungszeit-
raum 2018  15 Mrd. Euro beträgt (bitte mit Nen-
nung, auf welche Größe sich die Einkommensde-
zile beziehen, differenziert nach Steuerarten, mit 
Angabe der Tariffunktion)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 18. Juli 2017 

Eine Entlastung von 15 Mrd. Euro würde bei Berücksichtigung der in 
der Frage vorgegebenen fiktiven Tarifparameter und unter Beibehal-
tung der übrigen Bestandteile des Einkommensteuertarifs 2018 rech-
nerisch erreicht, wenn der Beginn der zweiten Progressionszone von 
13 997 Euro auf 17 060 Euro verschoben würde. Daraus ergäbe sich fol-
gende Tarifformel nach § 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG): 
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bis 9.000 Euro (Grundfreibetrag) 0 ;     
          

von 9.001 Euro bis 17.060 Euro:   ( 618,49 * y + 1.400 ) * y ;  
          

von 17.061 Euro bis 60.000 Euro:   ( 209,94 * z  + 2.397 ) * z + 1530,19; 
          

von 60.001 Euro bis 260.532 Euro:       zvE * 0,420 -9.506,05 ;  
          
  ab 260.533 Euro:        zvE * 0,450 -17.322,01 .  
          
”y” ist ein Zehntausendstel des 9.000 Euro übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommens (zvE). „z” ist 
ein Zehntausendstel des 17.060 Euro übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 

Die Verteilung der finanziellen Auswirkungen nach Einkommensdezi-
len ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tarifvorschlag lt. Frage 31 
Dezile des Einkommens nach 

§ 2 Abs. 4 EStG in Euro 
Finanzielle Auswirkungen in 

Mio. Euro 
bis 839 -1 
839 - 6.253 -18 
6.253 - 11.802 -55 
11.802 - 17.684 -370 
17.684 - 23.775 -724 
23.775 - 30.328 -1.147 
30.328 - 38.124 -1.676 
38.124 - 49.666 -2.259 
49.666 - 71.307 -3.264 
ab 71.307 -5.481 
Summe* -15.000 

* Abweichungen in den Summen durch Rundung 

 
32. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Um wie viele Prozentpunkte kann nach Schät-
zung der Bundesregierung der Solidaritätszu-
schlag zur Einkommensteuer für das Veranla-
gungsjahr 2020 gesenkt werden, so dass die fi-
nanziellen Auswirkungen 4 Mrd. Euro betragen, 
und welche Entlastungen bzw. Belastungen nach 
Einkommensdezilen ergeben sich nach Schät-
zung der Bundesregierung aus dieser Anpassung 
(bitte mit Nennung, auf welche Größe sich die 
Einkommensdezile beziehen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 18. Juli 2017 

Eine Reduzierung des Aufkommens aus dem Solidaritätszuschlag aus-
schließlich zur Einkommensteuer um 4 Mrd. Euro im Jahr 2020 könnte 
rechnerisch dadurch erreicht werden, dass der Zuschlagsatz um 1,3 Pro-
zentpunkte auf 4,2 Prozent der Bemessungsgrundlage gesenkt würde. 
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Die Verteilung der finanziellen Auswirkungen nach geschätzten Ein-
kommensdezilen 2020 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

Absenkung SolZ-Satz im Jahr 2020 
Dezile des Einkommens nach 

§ 2 Abs. 4 EStG in Euro 
Finanzielle Auswirkungen in Mio. 

Euro 
bis 968 -7 
968 - 6.602 -4 
6.602 - 12.646 -9 
12.646 - 18.904 -37 
18.904 - 25.263 -108 
25.263 - 32.126 -174 
32.126 - 40.276 -275 
40.276 - 52.365 -404 
52.365 - 75.143 -645 
ab 75.143 -2.337 
Summe* -4.000 

* Abweichungen in den Summen durch Rundung 

 
33. Abgeordneter 

Swen Schulz 
(Spandau) 
(SPD) 

Wie ist der Stand der Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung des 
vom Deutschen Bundestag beschlossenen Kom-
munalinvestitionsfonds für die Schulsanierung in 
finanzschwachen Kommunen – unter Angabe der 
noch vorhandenen Dissenspunkte und des ange-
strebten Abschlusstermins –, und ab wann können 
nach den Planungen der Bundesregierung finanz-
schwache Kommunen Anträge für diese zweite 
Tranche des Kommunalinvestitionsfonds stellen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 19. Juli 2017 

Die Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Kapitels 2 des Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wird derzeit zwischen 
Bund und Ländern abgestimmt. Die Bundesregierung strebt einen sehr 
kurzfristigen Abschluss der Bund-Länder-Gespräche an. Kern der Dis-
kussion ist das Verfahren zur Auswahl der finanzschwachen Kommu-
nen, die gemäß § 11 Absatz 2 KInvFG durch die Länder im Einverneh-
men mit dem Bund erfolgt. 

Der Zeitpunkt, ab dem die Kommunen Mittel nach Kapitel 2 KInvFG 
beantragen können, hängt von der anschließenden rechtlichen Umset-
zung in den jeweiligen Ländern ab. 
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34. Abgeordneter 
Dr. Axel Troost 
(DIE LINKE.) 

Welche Etappen der Brexit-Verhandlungen  
stehen in einem direkten oder indirekten Zusam-
menhang mit Fragen der Ausgestaltung der Fi-
nanztransaktionssteuer – FTT – (bitte mit Angabe 
des dazugehörigen und aus heutiger Sicht ersicht-
lichen Zeitplans), zu der sich Bundesfinanzminis-
ter Dr. Wolfgang Schäuble in seiner Pressekonfe-
renz nach dem Gipfel des Rates „Wirtschaft und 
Finanzen“ (Rat ECOFIN) am 11. Juli 2017 für ein 
temporäres Aussetzen der Verhandlungen im 
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit ausge-
sprochen hat, und wie erklärt sich die Äußerung 
des Pressesprechers der Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Europäi-
schen Union, es sei keine gute Idee, über die  
Erhebung einer FTT zu sprechen, während man 
versuche, Unternehmen zum Umzug von London 
nach Frankfurt am Main zu überreden („EU  
Financial Transactions Tax Talks Kicked to  
End 2017“, Bloomberg BNA vom 10. Juli 2017, 
www.bna.com/eu-financial-transactions-n73014 
461368/) vor dem Hintergrund gegenteiliger Äu-
ßerungen der Bundesregierung in der 121. Sit-
zung des Finanzausschusses des Deutschen Bun-
destages am 28. Juni 2017? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 19. Juli 2017 

Die Bundesregierung strebt unverändert die Einführung einer FTT in 
verstärkter Zusammenarbeit an. Deutschland leistet daher mit Nach-
druck seinen Beitrag für den Erfolg dieses Dossiers. Die Beratungen 
über die Einführung einer FTT werden nicht ausgesetzt. Darauf hat der 
Bundesminister der Finanzen in seiner Pressekonferenz am Rande des 
Gipfels des ECOFIN-Rates am 11. Juli 2017 hingewiesen. 

Diese Haltung der Bundesregierung lag auch den Äußerungen in der 
121. Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages am 
28. Juni 2017 zu Grunde und gilt unverändert fort. 
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35. Abgeordnete 
Dr. Sahra 
Wagenknecht 
(DIE LINKE.) 

In welchem Umfang sind nach Kenntnis der Bun-
desregierung seit 2011 in der Schweiz jährlich Di-
videndeneinkommen in „Kapitalrückzahlungen“ 
umgewandelt worden, und um welchen Betrag 
haben sich dadurch jährlich die deutschen Steuer-
einnahmen vermindert (bitte in SFR und Euro 
auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 17. Juli 2017 

Über den Umfang von Ausschüttungen Schweizer Kapitalgesellschaften 
aus einer in der Schweiz nicht steuerbaren Kapitaleinlage seit 2011 lie-
gen der Bundesregierung keine Daten vor. 

Die Finanzverwaltung behandelt die entsprechenden Kapitalrückzahlun-
gen Schweizer Kapitalgesellschaften als Ausschüttungen, die nach den 
allgemeinen Grundsätzen besteuert werden. Steuermindereinnahmen 
entstehen in diesem Zusammenhang nicht.    

 
36. Abgeordnete 

Dr. Sahra 
Wagenknecht 
(DIE LINKE.) 

Sieht die Bundesregierung politischen Hand-
lungsbedarf zur Neuaushandlung des Doppelbe-
steuerungsabkommens mit der Schweiz, um die 
deutschen Steuerausfälle im Zusammenhang mit 
den „Kapitalrückzahlungen“ in der Schweiz wie-
der zu reduzieren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 17. Juli 2017 

Über das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft finden seit 2014 Revisionsgesprä-
che statt, in deren Zusammenhang das gesamte Abkommen überprüft 
wird. 

 
37. Abgeordneter 

Hubertus Zdebel 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch sind jeweils die Beträge, die die Bun-
desregierung aus Steuergeldern in Fonds inves-
tiert, die direkt oder indirekt Unternehmen unter-
stützen, die Atomkraftwerke betreiben, und in 
welchen Fonds sind diese jeweils angelegt (bitte 
tabellarisch darstellen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 17. Juli 2017 

Bundesmittel werden auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben nach den 
jeweiligen ressortspezifischen Anlagerichtlinien angelegt. Die beige-
fügte Tabelle weist die Werte der direkt oder indirekt investierten Bun- 
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desmittel in Unternehmen aus, die Atomkraftwerke betreiben (Stichtag: 
31. Dezember 2016). Die Angaben sind im Rahmen einer Ressortab-
frage erhoben worden. 

Es wird  darauf hingewiesen, dass der Aufwand zur Beantwortung dieser 
Frage demjenigen zur Beantwortung einer „Kleinen Anfrage“ entsprach. 
Weitere Informationen zu den erfolgten Investitionen können im gege-
benen Fall die in der Tabelle genannten fachlich zuständigen Ressorts 
beisteuern. 

Beteiligungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 
II A 8 – H 1323/17/10008      
2017/0592249 

Ressort Institution direkte Beteiligung indirekte Beteiligung 
Unternehmen Wert 

in € 
Fonds Wert in € 

Die Beauftragte 
der Bundesregie-
rung für Kultur 
und Medien 

Rundfunk-Orches-
ter und -Chöre 
gGmbH Berlin 

Engie S.A. (WKN A1A2KJ) 68.339     

    Bilfinger SE (WKN A1R0TU) 10.160     
  Rundfunk-Orches-

ter und -Chöre 
gGmbH Berlin 

    SPDR B.0-3Y. 
EUR.COB.ETF (WKN 
A1W3V1) 

44.625 

        DB X TRII-IBOXX EO 
H.Y.B.1-3 E 
INH.ANT.1DON (WKN 
DBX0PP) 

45.992 

  Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur 

    Spezialfondsanteile Stif-
terverband 

11.218 

  RIAS Berlin  
Kommission 

RWE AG 12.997     

    Engie S.A. 54.540     
        AllianzGI-Fonds Stif-

tungsfonds Wissenschaft 
104.443 

Bundesministe-
rium des Innern 

Versorgungsfonds 
des Bundes1 

    Aktienfonds auf  
Eurostoxx 50 

14.403.034 

Bundesministe-
rium für Bildung 
und Forschung 

Deutsche Stiftung 
Friedensforschung 

    Vermögensverwaltung 
DSF 

121.755 

  The German-Is-
raeli Foundation 
for Scientific  
Research and  
Development 
(GIF) 

    Crédit Suisse 442.149 

1 Für die Versorgungsrücklage wurden derartige indirekte Beteiligungen erst nach Inkrafttreten des VersRücklÄndG am 11. Januar 2017 
erworben. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

38. Abgeordnete 
Katharina Dröge 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Hat der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Donald Trump, im Rahmen des Ge-
sprächs mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
am 6. Juli 2017 neue Forderungen für die Ver-
handlungen zur geplanten Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft zwischen den 
USA und der Europäischen Union, TTIP, aufge-
stellt, und wenn ja, wie hat Bundeskanzlerin Mer-
kel auf diese reagiert? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 14. Juli 2017 

Zu den Inhalten der vertraulichen Gespräche der Bundeskanzlerin mit 
Vertretern ausländischer Regierungen macht die Bundesregierung 
grundsätzlich keine Angaben. 

 
39. Abgeordnete 

Katharina Dröge 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, 
dass das Verhandlungsmandat der Europäischen 
Union für das geplante Abkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Euro-
päischen Union, TTIP, geändert wird, insbeson-
dere hinsichtlich des Investor-State-Dispute-Sett-
lements, der Sicherung des europäischen Vorsor-
geprinzips und der regulatorischen Kooperation? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 14. Juli 2017 

Der Europäischen Kommission wurde für die Verhandlung über die 
TTIP vom Rat am 17. Juni 2013 ein Verhandlungsmandat erteilt. So-
lange die Verhandlungen über die TTIP ausgesetzt sind, besteht für eine 
eventuelle Änderung des Verhandlungsmandats kein Anlass. 

 
40. Abgeordneter 

Ralph Lenkert 
(DIE LINKE.) 

Wie ist die Erhebung von Kosten bei Störungs-
meldungen (nach dem Gesetz über die elektro-
magnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln 
– EMVG – in Verbindung mit dem Bundesgebüh-
rengesetz – BGebG) hinsichtlich der Kostenüber-
nahme durch Störungsverursacher bzw. Stö-
rungsmelder geregelt, und, sollte derzeit eine 
konkrete Regelung nicht angewendet werden 
bzw. ausgesetzt sein, mit welchen Kosten haben 
Störungsmelder nach Auskunft der Bundesnetza-
gentur gegenüber diesen derzeit verbindlich zu 
rechnen? 
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Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 14. Juli 2017 

Aktuell ist die Verordnung über Gebühren und Auslagen für Amtshand-
lungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit 
von Betriebsmitteln und nach dem Gesetz über Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen (EMV-FTEKostV) vom 6. Dezember 
2013 (BGBI. I S. 4070) in Kraft. Die Verordnungsregelung konkretisiert 
die gesetzlich in § 17 Absatz 1 Nummer 2 EMVG (alt) verorteten Vor-
gaben. Gebühren werden gemäß der laufenden Nummer H der Anlage 
zu § 1 EMV-FTEKostV nur bei einem schuldhaften Verstoß gegen be-
stimmte gesetzliche Regelungen erhoben. 

Nach Novellierung des EMVG und Wegfall der spezialgesetzlichen Re-
gelung zur Gebührenerhebung im Bereich des EMVG muss nunmehr 
das BGebG angewandt werden. Auf Grundlage von § 22 Absatz 4 
BGebG beabsichtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
eine Besondere Gebührenverordnung zu erlassen. Die Gebührenpraxis 
soll sich auch unter Geltung der Vorschriften des neuen EMVG und des 
BGebG nicht grundsätzlich ändern. Die Ressortabstimmung hierzu wird 
in Kürze eingeleitet. 

Bei einem schuldhaften Verstoß kann bislang eine Gebühr bis zu 
7 000 Euro festgesetzt werden. 

 
41. Abgeordneter 

Ralph Lenkert 
(DIE LINKE.) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die gesetzlich 
vorgegebene und wie ggf. eine derzeit davon ab-
weichende angewandte Regelung über die Kos-
tenübernahme bei Störungsmeldungen (nach dem 
EMVG in Verbindung mit dem BGebG) hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit auf den Schutz vor Unver-
träglichkeiten durch das Melden von Störungen? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 14. Juli 2017 

Die Bundesregierung erwartet mit Blick auf die grundsätzliche Beibe-
haltung der bestehenden Konzeption keine Auswirkungen auf das Mel-
deverhalten und die Gewährleistung eines effektiven Schutzes vor elekt-
romagnetischen Unverträglichkeiten. 

42. Abgeordnete 
Nicole Maisch 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie haben sich die Beschwerden bei der Bundes-
netzagentur bzgl. unerlaubter Telefonwerbung im 
ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zu den letzten 
fünf Jahren entwickelt, und welche anderen em-
pirischen Daten liegen der Bundesregierung zu 
dieser Thematik vor (bitte die vorhandenen Daten 
für die Sektoren Glücksspiel, Energieversorgung, 
Telekommunikation, Versicherungs- und Finanz-
produkte, Printmedien sowie Sonstige differen-
ziert aufführen)? 
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Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 14. Juli 2017 

Die Entwicklung des Beschwerdeaufkommens bei der Bundesnetzagen-
tur zu unerlaubter Telefonwerbung und Rufnummernunterdrückung 
kann der folgenden Tabelle entnommen werden: 

2012 29.264 
2013 33.147 
2014 26.226 
2015 24.455 
2016 29.298 

(Quelle: Jahresberichte der Bundesnetzagentur) 

Im ersten Halbjahr 2017 erreichten die Bundesnetzagentur bereits ca. 
26 080 schriftliche Verbraucherbeschwerden. 

Empirische Daten zu unerlaubter Telefonwerbung werden regelmäßig in 
den jeweiligen Jahresberichten der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 
Diese werden von der Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite bereit-
gestellt: www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Mediathek/ 
Berichte/berichte-node.html. 

Zum Bereich der unerlaubten Telefonwerbung sind die Angaben den 
Jahresberichten für die Jahre 2012 auf den Seiten 89 bis 90, 2013 auf 
Seite 86, 2014 auf den Seiten 88 bis 89, 2015 auf Seite 69 und 2016 auf 
den Seiten 69 bis 70 zu entnehmen. 

Derzeit wird die praktische Wirksamkeit des Gesetzes gegen unseri-
öse Geschäftspraktiken evaluiert. Der Schlussbericht der beauftragten 
Expertenkommission vom 3. Februar 2017 liegt inzwischen vor und 
ist auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz abrufbar: www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ 
DE/StudienUntersuchungenFachbuecher/Evaluierung_unserioese_ 
Geschaeftspraktiken_Schlussbericht.pdf?__blob=publicationfile&v=1. 

Sowohl die von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Jahresberichte 
als auch der Evaluierungsbericht enthalten empirische Daten im Zu-
sammenhang mit dem Themenkreis unerlaubte Telefonwerbung – un-
ter anderem auch Angaben dazu, welche ausgewählten Produkte oder 
Branchen am Telefon auffällig oft beworben wurden. Häufig vertreten 
ist unerlaubte Telefonwerbung für Produkte der Energieversorgung, 
der Telekommunikation, für Versicherungs- und Finanzprodukte so-
wie für Printmedien. Feststellungen hierzu basieren ausschließlich auf 
den Angaben der Verbraucher, die in ihrer Summe zwar eine gewisse 
Tendenz erkennen lassen. Rechtlich belastbare Feststellungen können 
aber erst nach Prüfung einer Verbraucherbeschwerde im Rahmen eines 
Bußgeldverfahrens getroffen werden. Zu den Bußgeldern, die von der 
Bundesnetzagentur wegen Verstößen gegen das Verbot unerlaubter 
Telefonwerbung erlassen wurden, wird auf die aktuelle, auf der Inter-
netseite der Bundesnetzagentur abrufbare Maßnahmenliste verwiesen. 
Diese enthält detaillierte Angaben zu Branchen und Produkten: www. 
bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/ 
UnerlaubteTelefonwerbung/massnahmenliste/massnahmenliste-node. 
html. 
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43. Abgeordnete 
Brigitte Pothmer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch ist die jährliche Summe, die Betriebe 
der Fleischwirtschaft nach Kenntnis der Bundes-
regierung seit 2014 wegen der Nichtanrechnung 
von Werkverträgen auf die Bruttowertschöpfung 
bei der EEG-Umlage (EEG 2017 – Erneuerbare-
Energien-Gesetz) einsparen konnten, und wel-
ches Mittelvolumen aus Werkverträgen liegt die-
sen Jahressummen jeweils zugrunde (bitte alle 
Angaben für Deutschland und zusätzlich geson-
dert für Niedersachsen ausweisen)? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 19. Juli 2017 

Der Bundesregierung liegen keine Informationen darüber vor, ob Be-
triebe der Fleischwirtschaft nur durch die Nichtanrechnung von Werk-
verträgen auf die Bruttowertschöpfung die erforderliche Stromkostenin-
tensität für eine Begünstigung nach der Besonderen Ausgleichsregelung 
erreicht haben und deswegen eine Begrenzung erhalten haben. Aus die-
sem Grunde liegen weiterhin auch keine Informationen darüber vor, wel-
che Ersparnis gegenüber der Zahlung der vollen EEG-Umlage erreicht 
werden konnte und welches Mittelvolumen diesen Werkverträgen zu-
grunde liegt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales 

44. Abgeordnete 
Katja Kipping 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Insolvenzen von Leiharbeitsfirmen gab 
es nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jah-
ren 2014, 2015 und 2016, und wie ist das Proce-
dere in den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
(z. B. Erstellung von Stellenangeboten), wenn 
eine Leiharbeitsfirma Insolvenz anmeldet? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 19. Juli 2017 

Das Statistische Bundesamt weist in der jeweiligen Dezemberausgabe 
seiner Publikation „Unternehmen und Arbeitsstätten – Insolvenzverfah-
ren“ (Fachserie 2, Reihe 4.1) für den Wirtschaftsbereich „N78.2 – Be-
fristete Überlassung von Arbeitskräften“ folgende Daten aus: 

– 2014: 115 Insolvenzverfahren 

– 2015: 107 Insolvenzverfahren 

– 2016: 82 Insolvenzverfahren. 
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Die Agenturen für Arbeit erhalten regelmäßig frühzeitig über eine Mit-
teilung des Insolvenzgerichts Kenntnis von Insolvenzverfahren und er-
fassen die entsprechenden Informationen in einem IT-Verfahren 
(Stammdatenerfassungs- und -pflegesystem – STEP). Diese Informatio-
nen sind auch für die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte verfügbar. 
Erteilt ein im Insolvenzverfahren befindliches Unternehmen einen Ver-
mittlungsauftrag, ist eine Vermittlung nicht automatisch ausgeschlossen. 
In einem solchen Fall wendet sich die Vermittlungs- und Beratungsfach-
kraft an das Unternehmen (bzw. den Insolvenzverwalter), um zu prüfen, 
ob der Geschäftsbetrieb im Rahmen des Insolvenzverfahrens weiterge-
führt wird und das Unternehmen im Hinblick auf neu zu begründende 
Beschäftigungsverhältnisse seinen Arbeitgeberpflichten vollumfänglich 
nachkommen kann. Dieses Vorgehen ist unabhängig von der Beschäfti-
gungsform und der Art des Unternehmens. 

Wer in einem im Insolvenzverfahren befindlichen Unternehmen be-
schäftigt ist, kann wie jeder andere Arbeitsuchende auch die Vermittlung 
durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter in Anspruch nehmen. 

 
45. Abgeordnete 

Katja Kipping 
(DIE LINKE.) 

Wie stellt die Bundesagentur für Arbeit sicher, 
dass entliehenes Personal im Insolvenzfall sein 
Entgelt erhält, und welche rechtlichen Richtlinien 
gibt es für Leiharbeiter/-innen, die aufgrund einer 
Insolvenz und durch die Vermittlung der Ar-
beitsagentur oder des Jobcenters ihr Entgelt nicht 
erhalten? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 19. Juli 2017 

Im Insolvenzfall haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen An-
spruch auf Insolvenzgeld, wenn der Arbeitgeber seiner Entgeltzahlungs-
pflicht nicht nachkommt; dies gilt auch für Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer. Geschützt sind die für die letzten drei Monate des Ar-
beitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis bestehenden Entgeltan-
sprüche (§§ 165 ff. des Dritten Buches Sozialgesetzbuch). 

Bezüglich der Pflicht zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen ist 
zu beachten, dass auch der Entleiher unter bestimmten Voraussetzungen 
für die Erfüllung der Zahlungspflicht des Arbeitgebers, also des Verlei-
hers, haftet, soweit ihm bei einem wirksamen Vertrag Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer gegen Vergütung überlassen worden sind (§ 28e 
Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch). 
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46. Abgeordnete 
Katja Kipping 
(DIE LINKE.) 

Werden bei Insolvenzanmeldung auch Eingliede-
rungszuschüsse an das Leiharbeitsunternehmen 
gezahlt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 19. Juli 2017 

Mit dem Eingliederungszuschuss soll der finanzielle Nachteil ausgegli-
chen werden, der einem Arbeitgeber während der Einarbeitungszeit ei-
ner Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers entsteht, weil die be-
troffene Person zu Beginn der Beschäftigung noch nicht die volle Ar-
beitsleistung erbringt. 

Die Zahlung eines Eingliederungszuschusses wird daher eingestellt, 
wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die geförderte Beschäf-
tigung tatsächlich nicht mehr ausübt. Nur wenn die Einarbeitung fortge-
setzt und das Arbeitsentgelt weiterhin gezahlt wird, kann auch der Ein-
gliederungszuschuss weitergezahlt werden. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 

47. Abgeordneter 
Friedrich 
Ostendorff 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Höhe haben Unternehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung Agrarzahlungen 
für die Maßnahmen „Beihilfe für die private La-
gerhaltung“ und „Öffentliche Intervention“ erhal-
ten (bitte jährliche Gesamtsumme der Maßnahme 
und jeweils die acht größten Zahlungsempfänger 
in Deutschland für die EU-Haushaltsjahre 2015 
und 2016 und Beantragungen für 2017 angeben), 
und wie haben sich die Lagerbestände für Mager-
milchpulver in Deutschland nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den Jahren 2015, 2016 und 
2017 entwickelt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser 
vom 17. Juli 2017 

Für den Verkauf von Erzeugnissen im Rahmen der öffentlichen Inter-
vention, für die hierzu ergänzende vertragsgemäße Vergütung erbrachter 
Lagerleistungen und für die private Lagerhaltung haben Unternehmen in 
Deutschland Agrarzahlungen in den EU-Haushaltsjahren 2015, 2016 
und 2017 (Stand: Juli 2017) wie folgt erhalten: 
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Millionen Euro 2015 2016 2017  
(Stand Juli 2017) 

Öffentliche Intervention 0,0 95,6 7,6 
Private Lagerhaltung 2,2 7,6 1,3 

Im Rahmen der Intervention werden bestimmte lagerfähige Erzeugnisse 
(z. B. Magermilchpulver, Butter, Schweinefleisch) von der Interventi-
onsstelle angekauft, gelagert und wieder verkauft, sobald die Agrar-
märkte es zulassen. Diese Maßnahme dient in erster Linie der Stabilisie-
rung des Binnenmarktes und der Stützung der Erzeugerpreise bei un-
günstiger Marktlage. Im EU-Haushaltsjahr 2016 wurde die öffentliche 
Intervention besonders im Milchsektor genutzt, um die stark unter Druck 
geratenen Milchpreise zu stützen. Bei den Zahlungen an die Unterneh-
men handelt es sich um die Bezahlung für gelieferte Waren an die Ver-
käufer der Erzeugnisse oder die vertragsgemäße Vergütung erbrachter 
Lagerleistungen. 

Die einzelnen Empfänger von Zahlungen aus den Agrarfonds für die 
Haushaltsjahre 2015 und 2016 in Deutschland können der Internetseite 
www.agrar-fischerei-zahlungen.de bei der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung entnommen werden. Die Daten für das Haushalts-
jahr 2017 werden gemäß den rechtlichen Grundlagen erstmals voraus-
sichtlich im Mai 2018 veröffentlicht. Anträge für diese Maßnahmen 
werden nicht veröffentlicht. Die acht größten Zahlungsempfänger für die 
EU-Haushaltsjahre 2015 und 2016 für die „Beihilfe für private Lager-
haltung“ und „Öffentliche Lagerhaltung“ sind der nachstehenden Ta-
belle zu entnehmen. 

Die Lagerbestände in Deutschland für Magermilchpulver haben sich ge-
mäß den Angaben der Milchmarktbeobachtungsstelle der Europäischen 
Kommission wie folgt entwickelt: 

  2015 2016 2017* 
Lagerbestand Magermilchpulver 
(Tonnen), jeweils zum Ende des 
Jahres 

480 58.842 59.398 

*Stand: 05.07.2017       
 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 37 –  Drucksache 18/13156 

Anlage 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung 

48. Abgeordneter 
Jan van Aken 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Verträge mit jeweils welchem Volu-
men hat die Bundeswehr in den Jahren 2016 
und 2017 mit privaten Contractoren abgeschlos-
sen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 18. Juli 2017 

Durch die Bundeswehr wurden in den Jahren 2016 und 2017 mit inlän-
dischen Auftragnehmern insgesamt 114 Verträge über Versorgungsleis-
tungen für Auslandseinsätze geschlossen. Die nachfolgenden Tabellen 
enthalten die Auflistungen der einzelnen Verträge mit deren jeweiligen 
Finanzvolumen: 

Jahr 2016 

Auftragsgegenstand Vertragswert 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 43.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 13.200 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 10.300 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 59.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 39.800 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 6.800 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 7.600 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 2.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 17.800 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 1.200 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 2.100 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 38.700 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 32.500 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 10.700 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 91.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 190.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 21.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 8.900 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 19.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 4.900 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 46.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 12.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 48.000 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 81.500 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 227.900 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 35.800 € 
2 Diensthandys ca. 329 € 
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Auftragsgegenstand Vertragswert 
75 Diensthandys ca. 9.404 € 
34 Verträge Einsatzverpflegung (EPa) insgesamt ca. 4.151.905 € 
5 Diensthandys ca. 226 € 
5 Diensthandys und 1 dienstliches 
Smartphone 

ca. 1.252 € 

Vertrag für Mietwagen für 2016 ca. 2.200.000 € 
Vertrag für Mietwagen für 2017 ca. 2.200.000 € 
Verbringen von Material ca. 3.175 € 

Jahr 20172 

Auftragsgegenstand Vertragswert 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 131.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 486.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 16.400 € 
Verschiedene Dienstleistungen1 insgesamt ca. 115.000 € 
3 Diensthandys inkl. Display-Schutzfo-
lie 

ca. 426 €   

2 Diensthandys, Ersatzakku für  
1 Diensthandy 

ca. 319 € 

1 WLAN-Router für den Dienstbetrieb ca. 130 € 
2 Prepaid-Voucher für dienstliche Sa-
tellitentelefone 

ca. 183 € 

2 Prepaid-Voucher für dienstliche Sa-
tellitentelefone 

ca. 183 € 

38 Verträge Einsatzverpflegung (EPa) insgesamt ca. 2.639.161 € 
1 Vertrag enthält neben Anteil/-en von Ver-/Entsorgungsleistungen (Abfall, Abwasser, 

Frischwasser) auch Leistungen, die nicht von der Anfrage umfasst sind. Hierbei handelt 
es sich z. B. um die Bereitstellung von Generatoren oder Gangways sowie Lotsen- 
und/oder Schlepperleistungen. Eine Differenzierung ist nicht möglich. Der Vertrags-
wert umfasst damit auch diese Leistungen. 

2 Stichtag: 5. Juli 2017.  

 
49. Abgeordnete 

Ulla Jelpke 
(DIE LINKE.) 

Was kann die Bundesregierung zu dem weiteren 
Schicksal und zur aktuellen Lebenssituation des 
somalischen Mädchens Sophia und ihrer Mutter 
sagen, das am 24. August 2015 an Bord der deut-
schen Fregatte „Schleswig-Holstein“ zur Welt 
kam und nach dem die Mission EUNAVFOR 
MED entsprechend einer Vereinbarung der Bot-
schafter im Politischen und Sicherheitspoliti-
schen Komitee der Europäischen Union am 
28. September 2015 benannt wurde (vgl. 
www.einsatz.bundeswehr.de: „Gegen Schleuser-
netzwerke – Der Einsatz im Mittelmeer“), und  
inwieweit teilt sie vor diesem Hintergrund kriti-
sche Bewertungen dieser Umbenennung der 
EUNAVFOR-MED-Mission als zynische „PR-
Aktion“, weil die Operation „Sophia“, indem 
Fluchtwege in die EU abgeschnitten werden und 
es keine anderen legalen und sicheren Wege in 
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die EU gebe, Flüchtlingen „vor allem eines“ 
bringe: „Viele kleine Mädchen wie Sophia wer-
den keine Chance bekommen, in Frieden, Freiheit 
und ohne Armut aufzuwachsen“ (vgl. http:// 
blogs.deutschlandfunk.de/berlinbruessel/2015/10/ 
01/fluechtlingskind-muss-fuer-militaereinsatz- 
herhalten/, bitte ausführlich begründen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 18. Juli 2017 

Nach Kenntnis der Bundesregierung sind die somalische Mutter, die im 
August 2015 von EUNAVFOR MED aus Seenot gerettet wurde, und 
ihre an Bord der deutschen Fregatte „Schleswig-Holstein“ am 24. Au-
gust 2015 geborene Tochter Sophia in Deutschland gemeldet. Dem Mäd-
chen Sophia und seiner Mutter wurde die Flüchtlingseigenschaft zuer-
kannt. 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, dass die Benennung der 
Mission zynisch sei. 

Bisher hat die mit dem Namen Sophia versehene EU-Operation über 
40 000 Menschen, die in Seenot waren, das Leben gerettet. 

 
50. Abgeordnete 

Katja Keul 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Haben deutsche Tornados innerhalb von 48 Stun-
den vor oder nach den Luftangriffen vom 27. Juni 
2017 auf ein IS-Gefängnis in al-Mayadin, bei 
dem 57 Gefangene des IS getötet wurden (www. 
sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-aktivisten- 
mindestens-tote-bei-luftangriff-in-syrien-1.3562 
989), dort Aufklärungsflüge durchgeführt und 
Fotomaterial erstellt, das der Operation „Inherent 
Resolve“ zur Verfügung gestellt wurde? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 14. Juli 2017 

Da hier Einblicke in laufende Operationen der Koalition berührt sind, 
erfolgt eine Einstufung der Antwort als „VS – NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH“. 

 

                                                            
 Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ralf Brauksiepe vom 14. Juli 2017 

als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft. 
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

51. Abgeordnete 
Katja Dörner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
der Bedarf an ganztägigen Betreuungsplätzen für 
Grundschulkinder für das Schuljahr 2017/2018, 
und entspricht das Angebot an ganztägigen schu-
lischen Angeboten (Ganztagsschule oder Schule 
mit nachmittäglicher Hortbetreuung) nach Kennt-
nis der Bundesregierung dem tatsächlichen Be-
darf – insbesondere für die Schulanfänger? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner 
vom 18. Juli 2017 

Eine qualitativ hochwertige, verlässliche und bedarfsgerechte Betreuung 
nicht nur für Kinder vor Schuleintritt, sondern auch im Schulalter, trägt 
dazu bei, die Bildungschancen von Kindern zu fördern. Sie ist zudem 
eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Immer mehr Schulen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren 
auf einen Ganztagsbetrieb umgestellt. Während vor 15 Jahren nicht ein-
mal jede fünfte Schule ganztägig ausgerichtet war, sind es heute über 
60 Prozent der Schulen. Auch die Anzahl von Schulkindern bis unter 
elf Jahren in Hortbetreuung (als Tageseinrichtung der Kinder- und Ju-
gendhilfe gemäß § 24 Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist 
von 2006 mit 339 138 auf 463 545 betreute Kinder im Jahr 2016 gestie-
gen. 

Aktuelle Befunde zeigen, dass der Bedarf an ganztägiger Betreuung von 
Grundschulkindern dennoch größer ist als das vorhandene Angebot und 
dass es Betreuungslücken beim Übergang von der Kita zur Grundschule 
gibt. Eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts e. V. 
zeigt: Über 22 Prozent der Eltern von Kindern ohne Betreuungsangebot 
nach dem Unterricht äußern einen zusätzlichen Betreuungsbedarf. Aber 
auch bei Eltern von Kindern, die einen Hort besuchen, haben 14 Prozent 
einen zusätzlichen Betreuungsbedarf von durchschnittlich zehn Stunden 
pro Woche. Bei Ganztagsschülerinnen und -schülern nennen über 
22 Prozent der Eltern einen zusätzlichen Bedarf von durchschnittlich 
neun Stunden pro Woche. Die StEG-Schulleitungsbefragung (StEG – 
Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen) zeigt, dass es an 24 Pro-
zent der Ganztagsgrundschulen mehr Anmeldungen als Plätze gibt. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

52. Abgeordnete 
Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der 
Begriff „anderweitiger Anspruch auf Absiche-
rung“ in § 5 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V) bzw. § 175 SGB V im Hinblick 
auf sogenannte Solidarvereine wie beispielsweise 
die Samarita Solidargemeinschaft e. V. auszule-
gen, und sieht die Bundesregierung diesbezüglich 
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen steu-
errechtlichen Einstufung durch verschiedene Fi-
nanzämter gesetzlichen Klarstellungsbedarf 
(Rhein-Main-Zeitung der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 4. Juli 2017)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 18. Juli 2017 

Die von einer Solidargemeinschaft gewährte Krankenhilfe stellt nur 
dann einen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall 
im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V dar, wenn die Einrichtung 
den Mitgliedern einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Absicherung 
im Krankheitsfall gewährt. Ist das nicht der Fall, unterliegen die Mitglie-
der der Versicherungspflicht in der gesetzlichen bzw. privaten Kranken-
versicherung – welchem Versicherungssystem die Betroffenen zuzuord-
nen sind, richtet sich nach den jeweiligen Regelungen. 

Das Landessozialgericht (LSG) Bayern hat die sozialrechtliche Frage 
der anderweitigen Absicherung im Krankheitsfall und den damit einher-
gehenden Rechtsanspruch auf Leistungen im Krankheitsfall für die  
Samarita Solidargemeinschaft e. V. mit Urteil vom 9. Juni 2015 verneint 
(Az.: L 4 KR 27/13). Das Bundessozialgericht (BSG) hat die Revision 
gegen dieses Urteil verworfen, ohne über diese Frage inhaltlich entschie-
den zu haben (Beschluss des BSG vom 18. April 2017, Az.: B 12 KR 
18/15 R). Die Revisionsbegründung der Klägerin entsprach inhaltlich 
nicht den gesetzlichen Anforderungen. Als Folge dieser BSG-Entschei-
dung wird das o. g. Urteil des LSG rechtskräftig. 

Aus steuerrechtlicher Sicht sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung nur dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Steuerpflich-
tige auf die Leistungen im Krankheitsfall einen Rechtsanspruch hat und 
der Beitragsempfänger einen sozialrechtlich adäquaten Versicherungs-
schutz bietet. Beitragszahlungen an eine Einrichtung, die keinen Rechts-
anspruch auf die Leistungen und auch keinen der Beihilfe oder freien 
Heilfürsorge vergleichbaren Rechtsanspruch sowie keinen anderweiti-
gen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall im Sinne des oben ge-
nannten § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V gewähren, führen hingegen 
nicht zu einem Sonderausgabenabzug. Ob die Voraussetzungen für den 
Sonderausgabenabzug im Einzelfall vorliegen, entscheiden die hierfür 
zuständigen Finanzverwaltungen der Länder. 
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53. Abgeordnete 
Sabine 
Zimmermann 
(Zwickau) 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Gesamtzahl der Anträge Pflegebedürftiger auf 
Erteilung bzw. Höherstufung eines Pflegegrades 
seit Beginn des Jahres 2017 gewesen, und wie 
viele davon wurden abgelehnt (bitte unterschei-
den nach insgesamt und den jeweiligen Pflege-
graden, absolut und relativ)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 14. Juli 2017 

Im Folgenden wird über die Zahl der Aufträge an die Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung bzw. MEDICPROOF GmbH berich-
tet. Diese Zahl ist zur Beantwortung der Frage aussagekräftiger als die 
Zahl der Anträge auf Erteilung oder Höherstufung eines Pflegegrades, 
da nicht alle Anträge an die Pflegekasse in einen Auftrag an die Medizi-
nischen Dienste münden (z. B. wegen Nichterfüllung der Vorversiche-
rungszeiten). Die zeitliche Verfügbarkeit der Daten unterscheidet sich: 
Für die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung liegen die Da-
ten von Januar bis Mai 2017, für MEDICPROOF für das erste Halbjahr 
2017 vor. 

Nach Kenntnis der Bundesregierung betrug die Gesamtzahl der Aufträge 
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit an die Medizinischen Dienste 
der Krankenversicherung in den ersten fünf Monaten des Jahres 
2017  1 048 989, davon waren 716 332 Erstanträge und 262 996 Höher-
stufungsanträge (zum Vergleich: In den ersten fünf Monaten 2016 waren 
es insgesamt 867 742 Aufträge). Beim Prüfdienst der privaten Kran- 
kenversicherung, MEDICPROOF, gingen im ersten Halbjahr 2017 
98 224 Aufträge ein, davon 52 754 Erstanträge und 24 454 Höherstu-
fungsanträge (zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2016 waren es insge-
samt 89 383 Aufträge). 

In 498 699 der Begutachtungen bei den Medizinischen Diensten  
der Krankenversicherung wurde in den ersten fünf Monaten des Jahres 
2017 nach dem neuen Begutachtungsinstrument begutachtet. Bei  
MEDICPROOF waren es im ersten Halbjahr 2017  84 617 Begutachtun-
gen. Aufgrund der in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 durch die 
Medizinischen Dienste der Krankenversicherung durchgeführten Begut-
achtungen wurde bei 73 040 Versicherten (14,6 Prozent) kein Pflege-
grad festgestellt (zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2016 war bei 20 Pro-
zent der Begutachtungen keine Pflegestufe bzw. keine erheblich einge-
schränkte Alltagskompetenz festgestellt worden). Bei Erstgutachten 
wurde in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 bei 70 106 Versicher-
ten (20,1 Prozent) kein Pflegegrad festgestellt (zum Vergleich: Im ge-
samten Jahr 2016 war bei 31 Prozent der Erstgutachten keine Pflegestufe 
bzw. keine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt wor-
den). Bei Höherstufungsgutachten wurde in den ersten fünf Monaten des 
Jahres 2017 bei 380 Versicherten (0,3 Prozent) kein Pflegegrad festge-
stellt. 

Die Ergebnisse der bei den Medizinischen Diensten der Krankenversi-
cherung in den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 durchgeführten Be-
gutachtungen verteilen sich wie folgt auf die Pflegegrade: 
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Verteilung der Ergebnisse bei allen Begutachtungen bei den Medi-
zinischen Diensten der Krankenversicherung in den ersten fünf Mo-
naten des Jahres 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 73.040 94.716 145.715 102.724 57.366 25.138 498.699 
Anteil 14,6 % 19,0 % 29,2 % 20,6 % 11,5 % 5,0 % 99,9 % 

  

Verteilung der Ergebnisse bei Erstgutachten bei den Medizinischen 
Diensten der Krankenversicherung in den ersten fünf Monaten des 
Jahres 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 70.106 89.083 118.819 50.442 15.909 4.978 349.337 
Anteil 20,1 % 25,5% 34,0% 14,4% 4,6% 1,4% 100% 

  

Verteilung der Ergebnisse bei Höherstufungsgutachten bei den Me-
dizinischen Diensten der Krankenversicherung in den ersten fünf 
Monaten des Jahres 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 380 2.178 21.691 48.502 39.362 19.281 131.394 
Anteil 0,3% 1,7% 16,5% 36,9% 30,0% 14,7% 100,1% 

  

Bei MEDICPROOF wurde im gleichen Zeitraum bei 3 409 Versicherten 
(7 Prozent), die im ersten Halbjahr 2017 ein Einstufungsgutachten er-
hielten, kein Pflegegrad festgestellt (zum Vergleich: Im Vorjahreszeit-
raum wurden bei 17 Prozent aller Einstufungsgutachten keine Pflege-
stufe und keine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt). 
Bei den Erstgutachten wurde bei 3 132 Versicherten (10 Prozent) kein 
Pflegegrad festgestellt. Bei den Höherstufungsgutachten wurde bei 
28 Versicherten (0,2 Prozent) kein Pflegegrad festgestellt. Die Ergeb-
nisse der bei MEDICPROOF durchgeführten Begutachtungen verteilen 
sich wie folgt auf die Pflegegrade: 

Verteilung der Ergebnisse bei Einstufungsgutachten bei   
MEDICPROOF im ersten Halbjahr 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 3.409 5.943 14.768 13.965 7.730 3.124 48.939 
Anteil 7% 12% 30% 29% 16% 6% 100% 
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Verteilung der Ergebnisse bei Erstgutachten bei MEDICPROOF im 
ersten Halbjahr 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 3.132 5.415 11.891 8.143 2.573 741 31.895 
Anteil 10% 17% 37% 26% 8% 2% 100% 

  

Verteilung der Ergebnisse bei Höherstufungsgutachten bei   
MEDICPROOF im ersten Halbjahr 2017 

 Kein 
Pflege-
grad 

Pflege-
grad 1 

Pflege-
grad 2 

Pflege-
grad 3 

Pflege-
grad 4 

Pflege-
grad 5 

Gesamt 

Anzahl 28 153 1.645 4.957 4.746 2.213 13.742 
Anteil 0,2% 2% 12% 36% 35% 16% 100% 

 

 
54. Abgeordnete 

Sabine 
Zimmermann 
(Zwickau) 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
derzeit der monatliche einrichtungseinheitliche 
Eigenanteil in stationären Pflegeeinrichtungen im 
Bundesdurchschnitt und jeweils in den Bundes-
ländern? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 14. Juli 2017 

Nach Information des Verbands der Ersatzkassen e. V. (vdek) beläuft 
sich der einrichtungseinheitliche Eigenanteil am Pflegesatz im Bundes-
durchschnitt auf rd. 581 Euro monatlich. Dies entspricht der Schätzung 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Zweiten Pflegestär-
kungsgesetz. Angaben über die durchschnittliche Höhe des Eigenanteils 
sowie der täglichen Pflegesätze in den einzelnen Ländern sind der nach-
folgenden Übersicht zu entnehmen: 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

55. Abgeordneter 
Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wann tritt die Änderung der Richtlinie für Abgas-
untersuchungen (AU), mit der auch obligatori-
sche Endrohrmessungen wieder eingeführt wer-
den sollen, in Kraft, und kann die Bundesregie-
rung ausschließen, dass die Gebühren für die Ab-
gasuntersuchung für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher durch die Änderungen bei der Ab-
gasuntersuchung steigen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 19. Juli 2017 

Die Bundesregierung plant zum 1. Januar 2018 die Einführung der ver-
pflichtenden Endrohrmessung im Rahmen der AU. Die derzeitige AU-
Richtlinie sieht für Fahrzeuge mit On-Board-Diagnose (OBD) ein zwei-
stufiges Verfahren vor. Wird die elektronische OBD-Prüfung bestanden, 
kann auf die Messung am Endrohr verzichtet werden. Dies soll geändert 
werden. Die Messung am Endrohr soll generell bei allen Fahrzeugen 
(also auch bei OBD-Fahrzeugen) durchgeführt werden. 

Die Kosten für die AU sind in der Gebührenordnung für Maßnahmen im 
Straßenverkehr (GebOSt) festgelegt. 
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56. Abgeordnete 
Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern teilt die Bundesregierung die Auffas-
sung der Verfasser der sogenannten Ostbayernre-
solution (http://media.onetz.de/gogol/Beitraege/ 
1711358/02-11-16%20Ostbayernresolution_ 
finales%20Dokument.pdf), wonach durch den 
Beschluss des Deutschen Bundestages auf Bun-
destagsdrucksache 18/7365 sichergestellt ist, dass 
im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke 
Hof–Regensburg ein Rechtsanspruch auf Lärm-
vorsorge vorliegt und umgesetzt wird? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 19. Juli 2017 

Aus dem Beschluss des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 
18/7365) folgt für die Anwohner von Neu- und Ausbaustrecken generell 
kein Rechtsanspruch auf Lärmschutz. Darüber hinausgehende Informa-
tionen finden Sie in der Broschüre „Lärmschutz im Schienenverkehr“ 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 

 
57. Abgeordnete 

Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern teilt die Bundesregierung die Forde-
rung der Verfasser der sogenannten Ostbayernre-
solution (http://media.onetz.de/gogol/Beitraege/ 
1711358/02-11-16%20Ostbayernresolution_ 
finales%20Dokument.pdf) nach Gründung von 
zwei Projektbeiträgen, und wenn ja, welche Vor-
arbeiten zur Gründung entsprechender Projekt-
beiräte wurden bislang veranlasst? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 19. Juli 2017 

Die DB Netz AG ist Vorhabenträgerin bei der Realisierung von Neu- 
und Ausbaumaßnahmen nach dem Bedarfsplan für die Bundesschienen-
wege. Insofern vertritt die DB Netz AG ihre Planung auch im Rahmen 
der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 
58. Abgeordnete 

Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Häufigkeit an Gütertransporten liegen 
den Plänen zur Elektrifizierung der Bahnstrecke 
Regensburg–Marktredwitz(–Hof) im Bundesver-
kehrswegeplan 2030 zugrunde, und inwiefern 
kann die Bundesregierung den Verfassern der 
sogenannten Ostbayernresolution (http://media. 
onetz.de/gogol/Beitraege/1711358/02-11-16% 
20Ostbayernresolution_finales%20Dokument.pdf) 
zusagen, dass der „heute bereits existierende Gü-
terfernverkehr [...] auch weiterhin auf den bisher 
bestehenden [Nord-Süd-]Strecken abgewickelt 
werden“ soll? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 19. Juli 2017 

Angaben zur Bewertung des einzelnen Planfalles der Strecke Hof–
Marktredwitz–Regensburg können dem Projektinformationssystem 
PRINS (www.bvwp-projekte.de/schiene/2-019-V01/2-019-V01.html) 
entnommen werden, siehe dort Abb. 7. 

 
59. Abgeordnete 

Dr. Valerie Wilms 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
an der Baustelle des Neubaus der Schleuse Bran-
denburg-Wusterwitz bauliche Mängel ergeben 
(bitte mögliche Mängel benennen), und welche 
Schlüsse zieht sie daraus (bitte unter Angabe 
möglicher zusätzlicher Kosten, Schlüsse für wei-
tere möglicherweise ähnliche Bauwerke sowie 
zukünftige Bauaufträge? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 14. Juli 2017 

Es ergaben sich bauliche Mängel in Form von Fehlstellen im Beton der 
Schleusenkammerwände bzw. Schleusenhäupter. 

Die betroffenen Parteien haben vor dem Landgericht Bonn ein selbstän-
diges Beweisverfahren zur Ermittlung des Schadensumfangs, der Scha-
densursache sowie eines Sanierungsvorschlags beantragt. Das Beweis-
verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

60. Abgeordnete 
Katja Dörner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
das Bundeskanzleramt und die Bundesministe-
rien zum 30. Juni 2017 in Bonn und wie viele in 
Berlin (aufgeschlüsselt nach Bundesministerien)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 17. Juli 2017 

Für die Antwort wird auf das jeweilige Soll der Planstellen und Stellen 
(ohne Ersatz(plan)stellen) gemäß dem beschlossenen Bundeshaushalts-
plan für das Jahr 2017 abgestellt, um sämtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, d. h. sowohl Beamtinnen und Beamte als auch Tarifbeschäf-
tigte, zu erfassen. Dies entspricht auch dem Vorgehen im Teilungskos-
tenbericht der Bundesregierung zum Berlin/Bonn-Gesetz. 
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  Planstellen/Stellen (ohne Ersatz(plan)stellen)  
(Stand: 30. Juni 2017) 

  Berlin Bonn 
BKAmt 672,5 19,0 

AA 2052,0 287,0 
BMAS 591,6 455,4 
BMBF 331,0 757,0 
BMEL 276,5 613,5 
BMF 1657,0 185,0 

BMFSFJ 336,0 259,0 
BMG 293,5 304,6 
BMI 1343,3 125,5 

BMJV 658,3 4,6 
BMUB 608,6 582,3 
BMVg 1187,5 1193,5 
BMVI 543,7 705,8 
BMWi 1474,5 285,0 
BMZ 269,5 533,0 

 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 

61. Abgeordnete 
Beate 
Walter-Rosenheimer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern fördert die Bundesregierung die In-
tegration und Qualifizierung von Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern, Geduldeten und aner-
kannten Flüchtlingen an bayerischen Hochschu-
len und Universitäten im Rahmen des zentralen 
Programms des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) Integra sowie darüber 
hinaus (bitte aufschlüsseln nach Fördervolumina 
und geförderten Projekten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel 
vom 19. Juli 2017 

Das BMBF verfolgt das Ziel, studierfähigen Flüchtlingen, die in 
Deutschland studieren wollen, den Weg an die Hochschulen zu ebnen. 
Zu diesem Zweck hat der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) aus Mitteln des BMBF die Programme Welcome – Studierende 
engagieren sich für Flüchtlinge (ehrenamtliche Studierendeninitiativen) 
und Integra (sprachliche und propädeutische Studienvorbereitung an 
Hochschulen und Studienkollegs) aufgelegt und unterstützt Angebote 
zur Feststellung der fachlichen und sprachlichen Studierfähigkeit (uni-
assist e. V., TestAS und onSET Deutsch/Englisch). 
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Alle Maßnahmen sind bei Hochschulen und Flüchtlingen auf ein hohes 
Interesse gestoßen und werden nach dem erfolgten Aufbau der Kapazi-
täten stark nachgefragt. Bei Integra fördert der DAAD bundesweit 
166 Projekte an Hochschulen und Studienkollegs aus allen Ländern und 
jeden Hochschultyps. Im Jahr 2016 haben über 6 600 Geflüchtete an 
Sprach- und Fachkursen teilgenommen. Im Programm Welcome werden 
im Rahmen von 159 Projekten studentische Hilfskräfte finanziert, wel-
che Geflüchtete bei der Integration in Hochschule und Studium unter-
stützen. Im Rahmen der Projekte engagieren sich aktuell über 900 stu-
dentische Hilfskräfte in fast 650 verschiedenen studentischen Initiativen 
für die Geflüchteten. 

An bayerischen Hochschulen werden die folgenden Vorhaben gefördert: 

DAAD-Programm Integra 

Hochschule/Studienkolleg Projektname Fördervolumen 2017-2018 in € 
OTH Amberg-Weiden PropädeutikumPLUS für Geflüch-

tete 
49.140 

Hochschule Ansbach Deutschunterricht zu akademi-
schen Zwecken 

50.610 

Hochschule Aschaffenburg Welcome@H-AB: Deutschinten-
sivkurse für Flüchtlinge 

42.840 

Universität Augsburg Integra 111.720 
Hochschule Augsburg Intensiv-Vorbereitungskurs 

Deutsch und Studieren in 
Deutschland 

84.000 

Universität Bamberg Integra 68.040 
Universität Bayreuth Integra 341.460 
Hochschule Coburg Studienangebot für Flüchtlinge 60.480 
Studienkolleg Coburg Schwerpunktkurse für Flüchtlinge 349.440 
Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt 

Flucht und Migration 42.630 

Universität Erlangen-Nürnberg FAU Integra 2017 752.640 
Technische Hochschule Ingolstadt Integrationscampus Neuburg an 

der Donau 
217.770 

Hochschule Landshut Vorbereitung von Flüchtlingen auf 
das Studium 

39.480 

Universität München (LMU) Hinführung zum Studium 1.353.880 
Technische Universität München Kompaktprogramm Deutsch für 

Geflüchtete 
138.600 

Hochschule München Integra B2-DSH Deutschkurs 84.000 
Hochschule für Angewandte Spra-
chen München 

Akademisches Deutsch mit Strate-
gietraining 

95.760 

Studienkolleg München Vorbereitung von Flüchtlingen auf 
die FSP 

344.400 

Augustana-Hochschule Neuendet-
telsau 

Integra Augustana 2017/2018 10.080 

TH Nürnberg Georg Simon Ohm Studentische Projektgruppen zur 
Integration von Flüchtlingen 

107.520 

Evangelische Hochschule Nürn-
berg 

Integra 10.500 
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Hochschule/Studienkolleg Projektname Fördervolumen 2017-2018 in € 
Universität Passau Refugee Programme 197.890 
Universität Regensburg Integra 366.660 
Ostbayerische TH Regensburg Integration und Studienvorberei-

tung von Geflüchteten 
133.560 

Universität Würzburg Integra 327.600 
Hochschule Würzburg-Schwein-
furt 

Integra 64.960 

  

DAAD-Programm WELCOME 

Hochschule Projektname Fördervolumen 2017-2018 in € 
Ostbayerische Technische Hoch-
schule Amberg-Weiden 

Study Ambassadors@OTH Am-
berg-Weiden 

28.800 

Hochschule Ansbach Maßnahmen zur Vorbereitung von 
Flüchtlingen auf ein Studium 

44.250 

Hochschule Aschaffenburg Welcome@H-AB: Unterstützung 
DaF, Information und Betreuung 

28.200 

Universität Augsburg Welcome 75.600 
Hochschule Augsburg Integration von Personen mit 

Fluchthintergrund 
43.200 

Universität Bamberg Integration von Flüchtlingen 18.000 
Universität Bayreuth Welcome 47.400 
Hochschule Deggendorf Integration Geflüchteter an der 

THD und in der Region 
43.200 

Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt 

Welcome 63.900 

Universität Erlangen-Nürnberg FAU_Projekt für Geflüchtete_stu-
dentische Initiativen 

32.400 

Hochschule Kempten Welcome 12.000 
Hochschule Landshut Welcome 21.600 
Universität München (LMU) Welcome 217.800 
Technische Universität München Flüchtlingsaktivitäten der TUM 72.000 
Akademie der Bildenden Künste 
München 

study art! 18.000 

Augustana-Hochschule Neuendet-
telsau 

Welcome 18.000 

Evangelische Hochschule Nürn-
berg 

Welcome 10.800 

TH Nürnberg Georg Simon Ohm Welcome 19.200 
Universität Passau Welcome 162.000 
Universität Regensburg Welcome 94.800 
Ostbayerische TH Regensburg Welcome 28.800 
Universität Würzburg Welcome 32.400 
Hochschule Würzburg-Schwein-
furt 

FHWS Welcome 2.0 122.400 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

62. Abgeordneter 
Uwe Kekeritz 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich mit Inkrafttreten der Richtlinien für 
die Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben 
privater deutscher Träger (Kapitel 2302 Ti-
tel 687 76) und dem damit verbundenen Wegfall 
der Valorisierung von Arbeitsleistungen die Zu-
sammensetzung der geförderten privaten Träger 
insbesondere im Hinblick auf die Anzahl kleine-
rer Träger und Projekte verändert (bitte für die 
Jahre von 2014 bis 2017 auflisten), und wie wird 
sichergestellt, dass auch kleinere Nichtregie-
rungsorganisationen, die nur begrenzt über Ei-
genmittel verfügen, ausreichend bei der Förder-
mittelvergabe durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) berücksichtigt sind, damit eine wert-
volle Vielfalt an Trägern, Partnern, Projekten und 
Ansätzen in den Partnerländern erhalten bleibt 
(bitte konkrete Maßnahmen auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Hans-Joachim Fuchtel 
vom 17. Juli 2017 

Die Vielfalt an Trägern, Partnern, Projekten und Ansätzen ist dem BMZ 
sehr wichtig. Um sicherzustellen, dass diese Vielfalt auch nach Wegfall 
der Valorisierung seit Einführung der neuen Förderrichtlinien im 
Jahr 2016 erhalten bleibt, hat das BMZ folgende Maßnahmen ergriffen: 
1. Für Vorhaben in Krisenländern wurde der Eigenanteil von 25 Prozent 
auf 10 Prozent gesenkt. 2. Für Kleinstmaßnahmen unter 20 000 Euro 
wurde die bereits zuvor bestehende Förderfazilität für die neuen Länder 
(über die Stiftung Nord-Süd-Brücken) um eine entsprechende Förderfa-
zilität in den alten Ländern (über die W. P. Schmitz-Stiftung) ergänzt. 
Diese Förderfazilität beinhaltet eine spezielle dezentrale Betreuungs-
komponente für kleine ehrenamtliche Vereine. 3. Maßnahmen in 
Deutschland, die der Bekanntmachung der entwicklungspolitischen In-
halte des beantragten Auslandsvorhabens dienen, können in begrenztem 
Umfang ebenfalls gefördert werden. 
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Aus den vorliegenden Daten lassen sich keine kausalen Zusammenhänge 
zwischen dem Wegfall der Valorisierungsmöglichkeit und der Zahl der 
bewilligten Kleinanträge ableiten. Die Anzahl der bewilligten kleineren 
Vorhaben (bis zu 100 000 Euro) in den Jahren von 2014 bis 2016 hat 
sich von 133 auf 168 leicht erhöht und lag in Bezug auf ihren Anteil an 
den Gesamtvorhaben relativ konstant bei nahezu der Hälfte aller Maß-
nahmen (2014: 47 Prozent, 2015: 49 Prozent, 2016: 41 Prozent). Für das 
Jahr 2017 werden sich die entsprechenden Zahlen erst im Frühjahr 2018 
feststellen lassen. Die bisher vorliegenden Anträge und vorgenommenen 
Bewilligungen deuten jedoch darauf hin, dass sich der positive Trend 
fortsetzt. 

 

Berlin, den 21. Juli 2017
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